








Bücherschau

Berufsrecht
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, Köln

I. Einzelfragen: Werberecht

1. Ein echter Klassiker des Be-
rufsrechts, der in regelmäßigen
Abständen neue Dissertationen
hervorbringt, ist das Werbe-
recht. Eine fast 400-seitige Stu-
die zu diesem Thema hat Si-
mon Döbbelt unter dem Titel
„Werbebeschränkungen im an-
waltlichen Berufsrecht“ vorgelegt.
Ein erster Schwerpunkt der Ar-
beit liegt auf den verfassungs-
und europarechtlichen Grund-
lagen der anwaltlichen Wer-
bung. In den europarechtlichen

Abschnitten konzentriert sich der Verfasser auf die Frage der
Vereinbarkeit werberechtlicher Vorschriften der BORA mit
dem Kartellrecht. Er reiht sich hier in den immer größer
werdenden Kreis der Autoren ein, die eine Überprüfbarkeit
der Bestimmungen des Satzungsrechts am Maßstab des
Art. 81 EG bejahen. Eher knapp fallen die Überlegungen zu
den Grundfreiheiten aus. Hier hätte sich insbesondere
eine nähere Befassung mit den Vorschriften zur „Kommer-
ziellen Kommunikation“ in der Dienstleistungsrichtlinie
2006/123/EG gelohnt. Der zweite Hauptteil untersucht so-
dann die Zentralnorm des anwaltlichen Werberechts, § 43 b
BRAO, in ihren einzelnen tatbestandlichen Elementen.
Döbbelt betont die Schwierigkeiten, die insbesondere das Kri-
terium der Sachlichkeit mit sich bringt und kritisiert, dass
die Kammern und Instanzgerichte bestimmte Werbeformen
allzu häufig mit Hilfe unbestimmter und veralteter Floskeln
per se für unzulässig erklären. Durch verfassungskonforme
Auslegung begrenzt er in der Folge das Kriterium der Un-
sachlichkeit. Auch mit Blick auf das Verbot der Mandatswer-
bung plädiert der Verfasser für ein restriktiveres Verständnis,
als es bislang noch der herrschenden Meinung entspricht.
Ein kürzerer Abschnitt befasst sich sodann mit den werbe-
rechtlichen Bestimmungen der BORA. § 6 Abs. 2 S. 1 BORA
hält Döbbelt für verfassungswidrig. Sodann untersucht der
Verfasser das Verhältnis von anwaltlichem Werberecht und
allgemeinem Wettbewerbsrecht. Aufgrund seines Plädoyers
für eine verfassungskonforme Begrenzung der Tatbestands-
merkmale des § 43b BRAO kommt er zu dem Ergebnis, dass
das Werberecht der BRAO nahezu vollständig von den wett-
bewerbsrechtlichen Werbebeschränkungen erfasst werde. Im
Ergebnis schlägt er daher eine Aufgabe der Regelungen des
§ 43b BRAO und der §§ 6–10 BORA vor – dies auch, weil be-
reits die bloße Existenz dieser Normen, auch wenn sie nicht
über allgemeine Beschränkungen des Wettbewerbsrechts hi-
nausgehen, hemmende Wirkung auf die Werbeaktivitäten
des einzelnen Rechtsanwalts habe. Spezialgesetzliche Vor-
schriften hält Döbbelt allein für den Bereich der Spezialisie-
rungsangaben für notwendig, um hier einen hinreichenden
Schutz der Fachanwaltstitel zu gewährleisten.

II. Einführungen zum anwaltlichen Berufsrecht

Während Lehrbücher zum Straf- oder Zivilrecht zumeist jähr-
lich erscheinen, ist der Markt für Lehrbücher zum Anwalts-
recht vergleichsweise trostlos. Die geringe Zahl der Lehrver-
anstaltungen, die zu dieser Materie angeboten werden, und
das generelle Desinteresse des anwaltlichen Nachwuchses am
nicht allzu examensrelevanten Anwaltsrecht lassen anwalts-
rechtliche Lehrbücher nicht eben zu Verkaufsschlagern wer-
den. Umso erfreulicher ist es, dass zwei dieser Lehrbücher zu-
letzt in Neuauflage erschienen sind.

1. Im Vergleich zur Erstauflage
deutlich erweitert zeigt sich der
„Grundriss des anwaltlichen Be-
rufsrechts“ von Kai von Lewinski,
der an der Humboldt-Univer-
sität in Berlin tätig ist. Ur-
sprünglich eher als knapper
Leitfaden konzipiert, hat der Ti-
tel sich nun mit 230 Seiten zu
einem veritablen Kurzlehrbuch
entwickelt. Inhaltlich setzt der
Autor auf eine kurze, prägnante
Darstellung, gibt aber immer
wieder zahlreiche Literaturhin-

weise zur Vertiefung solcher Fragen, die in einem Kurzlehr-
buch nicht erschöpfend behandelt werden können. Das Lehr-
buch berücksichtigt in der Neuauflage das Gesetz zur
Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft, das
Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsgesetzes und
die Reform des Verbots des Erfolgshonorars. Alle wichtigen
Fragen des Anwaltsrechts werden in insgesamt 16 Kapiteln
abgehandelt. Besonders gut gefallen die konzise Aufarbei-
tung der zivilrechtlichen Fragen des Anwaltsrechts und der
breit gespannte Bogen, durch den – in der gebotenen Kürze
– häufig zu kurz kommende Aspekte wie das anwaltliche Ar-
beitsrecht, die Reglementierung der Rechtsbesorgung oder
der Wettbewerb durch nichtanwaltliche Rechtsdienstleister
abgehandelt werden. An dem vom Autor nicht verschuldeten
Problem, dass das Buch mit einem Preis von 48 Euro für
Studenten oder Referendare schwerlich attraktiv sein kann,
hat sich leider auch mit der Neuauflage nichts geändert.

2. Ebenfalls in Neuauflage er-
schienen ist das Lehrbuch
„Anwaltliches Berufsrecht“ von
Volker Römermann und Wolf-
gang Hartung, dessen Erstauf-
lage im Jahr 2002 publiziert
worden ist. Die Neuauflage
trägt den seither eingetretenen
Gesetzesänderungen Rech-
nung, sie berücksichtigt im
recht ausführlichen Abschnitt
zum Gebührenrecht die Ablö-
sung der BRAGO durch das
RVG. Mit den besonderen Inte-

ressen der Verfasser ist es zweifelsfrei erklärbar, dass Fragen
der beruflichen Zusammenarbeit rund 50 Seiten füllen, wäh-
rend die Rechte und Pflichten des Rechtsanwalts ein wenig
kürzer auf 20 Seiten dargestellt sind. Wie bereits in der Vor-
auflage wissen die mehr als 20 sorgfältig konzipierten Grafi-
ken und Übersichten, die wichtige Strukturen des Anwalts-
rechts visualisieren, besonders zu gefallen.

MN Mitteilungen

Werbebeschränkungen im anwalt-
lichen Berufsrecht
von Simon Döbbelt; Hamburg:
Dr. Kovac, 2008; 387 S., kart.;
978-3-8300-4089-7; 98,00 Euro.

Grundriss des anwaltlichen
Berufsrechts
von Kai von Lewinski; 2. Aufl.; Baden-
Baden: Nomos, 2008; 229 S., kart.;
978-3-8329-3748-5; 48,00 Euro.

Anwaltliches Berufsrecht
von Voker Römermann/ Wolfgang
Hartung; 2. Aufl.; München:
C. H. Beck, 2008; 200 S., kart.;
978-3-406-57797-0; 29,00 Euro.

Bücherschau, Kil ian AnwBl 5 / 2009 377



III. Berufsrecht sozietätsfähiger Berufe

1. Für Angehörige eines Berufs,
der seit dem Erscheinen der
ersten Auflage des Friedlän-
der’schen Kommentars zur
RAO im Jahr 1908 auf detailrei-
che Erläuterungen zu seinem
Berufsrecht zurückgreifen kann
– und mittlerweile rund ein hal-
bes Dutzend solcher Erkennt-
nisquellen nutzen kann –, ist es
bisweilen überraschend, dass es
anderen regulierten freien Be-
rufen bis heute an einer Auf-
bereitung und Erläuterung ih-
res Berufsrechts mangelt. Nicht

zuletzt deshalb hat bis in die jüngste Vergangenheit die Lite-
ratur zum Berufsrecht der Rechtsanwälte für die Beratungs-
berufe und zum Berufsrecht der Ärzte für die Heilberufe
eine Art Leitbildfunktion gehabt. Während sich die Steuerbe-
rater bereits seit einiger Zeit auf zwei recht umfangreiche
Kommentare zum StBerG stützen können, fehlte es bislang
an einer Kommentierung der WPO. Auch für den Anwalts-
rechtler war dies häufig misslich, blieben doch Antworten
auf zahlreiche Fragen, die sich insbesondere bei der interpro-
fessionellen Berufsausübung von Rechtsanwälten und Wirt-
schaftsprüfern stellen, vage oder gänzlich im Dunkeln.
Umso erfreulicher ist es, dass nunmehr unter der Heraus-
geberschaft von Burkhard Hense und Dieter Ulrich, ein „Kom-
mentar zum Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und vereidigten
Buchprüfer“ erschienen ist, der mit einem Umfang von 1.200
Seiten eine wahre Fundgrube für Erkenntnisse zur WPO dar-
stellt (auf eine Kurzkommentierung auch der Berufssatzung
wurde leider verzichtet, ihr Text ist lediglich abgedruckt). Vor
dem Hintergrund, dass sich das Berufsrecht der Wirtschafts-
prüfer (und auch der Steuerberater) in den vergangenen Jah-
ren in einigen Bereichen deutlich dynamischer fortentwickelt
hat als das anwaltliche Berufsrecht, bietet ein solcher Kom-
mentar zugleich wertvolle Anregungen für noch von der An-
waltschaft auszutragende Reformdiskussionen. Dies gilt
etwa für das berufsspezifische Gesellschaftsrecht, in dem
z. B. die Handelsgesellschaften, insbesondere die aktuell in
den Fokus des Anwaltsrechts geratende Kommanditgesell-
schaft, seit langem als Organisationsform zur Verfügung ste-
hen und nach entsprechender Anerkennung als eigenständi-
ges Berufsrechtssubjekt behandelt werden, oder für die Frage
der Fortbildung. Entsprechende Hebel sind hier etwa zeitli-
che Vorgaben in der Berufssatzung und die Prüfungsgesell-
schaften auferlegte Pflicht, in einem Transparenzbericht of-
fen zu legen, wie die in ihr tätigen Berufsangehörigen zur
Einhaltung der Fortbildungspflicht angehalten werden. An-
dere Bereiche wiederum zeigen auf, dass das anwaltliche Be-
rufsrecht bisweilen deutlich progressiver ist als das Berufs-
recht der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Dies gilt etwa
für die Frage der Zulässigkeit der Ausübung eines Zweit-
berufs oder die Voraussetzungen der Einrichtung einer
Zweigniederlassung. All‘ diese Unterschiede, die durch ein
Studium dieses Kommentars augenfällig werden, sind
durchaus Anlass zu einer gewissen Besorgnis, kann doch
eine immer weitgehendere Auseinanderentwicklung der Be-
rufsrechte von artverwandten Berufen, die an sich für eine

gemeinsame Berufsausübung prädestiniert sind, rechtspoli-
tisch kaum erwünscht sein.
2. In der Bücherschau sind in der Vergangenheit bereits Vor-
auflagen des österreichischen Standardwerkes zum „Anwalts-
recht“, das von Erich Feil und Fritz Wennig herausgegeben
wird, vorgestellt worden. Dass nach nur zwei Jahren der 4.
nunmehr bereits die 5. Auflage nachgefolgt ist, zeigt, welche
Dynamik das österreichische Anwaltsrecht in den letzten

Jahren gewonnen hat. Die Neu-
auflage musste das Berufs-
rechtsänderungsgesetz 2008
berücksichtigen. Es hat ins-
besondere eine Ausbildungs-
reform gebracht, mit der die
Vorgaben des Bologna-Prozes-
ses umgesetzt worden sind.
Mindestanforderung für den
Zugang zu den juristischen
Kernberufen ist ein mindestens
vierjähriges Studium, das eine
bestimmte Anzahl von Kernfä-
chern abdecken muss, die ge-
setzlich genauer bestimmt sind.

Um welchen akademischen Grad es sich handelt, der mit
diesem Studium erworben wird, ist hingegen ohne Belang.
Grundsätzlich denkbar ist daher auch, dass ein Bachelor be-
rufsqualifizierend ist. Aus der Sicht des Berufsrechts bemer-
kenswert ist, dass das Reformgesetz erstmals eine Bestim-
mung zur anwaltlichen Werbung in der RAO selbst gebracht
hat (§ 10 Abs. 5). Ebenfalls ist zum ersten Mal eine gesetzli-
che Fortbildungspflicht bestimmt worden (§ 10 Abs. 6), sie
verzichtet jedoch ebenso wie § 43 a Abs. 6 BRAO auf inhalt-
liche Vorgaben und Sanktionen bei der Nichterfüllung. Beide
Normen werden im Feil/Wennig einstweilen aber nur kur-
sorisch kommentiert. In Zeiten von Gesetzen zur Begren-
zung der Aufwendungen für die Prozesskosten- und Bera-
tungshilfe in Deutschland bemerkenswert ist auch ein neuer
§ 56 a RAO, mit dem die staatlichen Leistungen für die von
den Rechtsanwälten erbrachten Tätigkeiten im Rahmen der
Verfahrenshilfe nicht reduziert, sondern um 20% erhöht
werden. Eine weitere interessante Änderung betrifft das Ei-
RAG, das dem deutschen EuRAG entspricht. Hier wird in
§ 16 die Figur einer „europäischen Rechtsanwalts-Gesell-
schaft“ geschaffen. Die Frage, inwieweit es neben einem re-
gistrierten europäischen Rechtsanwalt im deutschen Recht
auch eine registrierte europäische Rechtsanwalts-Gesellschaft
geben muss, ist gesetzlich nicht geregelt und bis dato hier-
zulande noch nicht diskutiert worden. Ebenfalls im Kom-
mentar berücksichtigt ist die Umsetzung der 3. Europäi-
schen Geldwäscherichtlinie.
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Wenn zwei das
Gleiche tun, ist es
nicht das Gleiche
Der BGH bleibt dabei: Anwälte haften selbst dann,
wenn auch dem Gericht Fehler unterlaufen
Rechtsanwalt Bertin Chab, Allianz Versicherung, München

Dass Anwälte selbst dann haften, wenn auch dem für das
Verfahren zuständigen Gericht Fehler unterlaufen, ist nicht
immer leicht vermittelbar. In Seminaren wird das Thema oft
emotional besetzt diskutiert. Nachdem sich die 2. Kammer
des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts im Jahr
2002 in einem Nichtannahmebeschluss (NJW 2002, 2937)
dazu geäußert hatte, erschienen binnen kurzer Zeit etliche
Beiträge – auch in dieser Zeitschrift (siehe nur Medicus
AnwBl 2004, 257). Zwei neuere Urteile des BGH geben An-
lass, noch einmal darüber nachzudenken, wie man die damit
zusammenhängenden Fragen richtig einordnet und zu sach-
gerechten Ergebnissen kommen kann.

I. Das Urteil des BGH v. 18.12.2008 – IX ZR 179/07
(AnwBl 2009, 306)

1. Sachverhalt
Die Mandantin hatte als Eigentümerin eines Mehrfamilien-
hauses die Mieter einer ihrer Wohnungen auf Zahlung von
Nebenkosten in Anspruch genommen. Der schriftliche Miet-
vertrag sah die anteilige Übernahme von Versicherung und
Grundsteuer nicht vor. Allerdings hatten die Mieter jahre-
lang widerspruchslos die entsprechenden Umlagen bezahlt.
Darin sah das AG die Zustimmung zu einer Vertragsän-
derung und gab der Klage statt. Die erste Instanz führte die
Vermieterin noch selbst; als die Mieter Berufung einlegten,
beauftragte sie eine Rechtsanwältin, die Beklagte des späte-
ren Regressprozesses. In der Berufungsinstanz unterlag die
Vermieterin, weil der Berufungskammer die vorbehaltlosen
Zahlungen nicht ausreichten, um von einer konkludenten
Vertragsänderung auszugehen. Das Berufungsurteil wurde
lediglich auf ältere Rechtsprechung und Literatur gestützt;
insbesondere eine Entscheidung des BGH vom 29.5.2000
(NJW-RR 2000, 1463) blieb unberücksichtigt. Diese Entschei-
dung war zwar zum gewerblichen Mietrecht ergangen, mit
einer Übertragung der Grundsätze zur Vertragsänderung bei
jahrelangen widerspruchslosen Zahlungen auf den Bereich
des Wohnraummietrechts durfte man aber zumindest rech-
nen. Tatsächlich entschied der BGH kurz nach Abschluss
des Ausgangsprozesses auch in diesem Sinne (BGH, NJW-
RR 2004, 877).

2. Weitere Prozessgeschichte
Die Mandantin fühlte sich unzureichend vertreten und
zahlte zunächst das Honorar für ihre Anwältin nicht. Sie war
der Auffassung, die Anwältin hätte auf die neuere Rechtspre-
chung hinweisen müssen, nachdem das Gericht zu erken-
nen gab, dass es lediglich ältere Literatur und Rechtspre-
chung heranzieht. Die Honorarklage wurde denn auch in

zwei Instanzen abgewiesen. Erst dann klagte die Mandantin
selbst gegen die Anwältin auf (weiteren) Schadenersatz. Nun
entschieden die Untergerichte umgekehrt und wiesen die
Regressklage ab, wobei das Berufungsgericht allerdings die
Revision zuließ.

3. Entscheidungsgründe

Der BGH hob die Vorinstanz auf und wies die Sache zur
Feststellung der Schadenhöhe zurück. Zur Pflichtverletzung
wird ausgeführt, dass der Anwalt dafür einzutreten habe,
dass die rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte so
umfassend wie möglich ermittelt und bei der Entscheidung
des Gerichts berücksichtigt werden. Zum Obersatz wird
auch eine Passage aus BGH, NJW 1974, 1865 wiederholt, die
aus Anwaltssicht etwas provokant wirken kann: „Mit
Rücksicht auf das auch bei Richtern nur unvollkommene mensch-
liche Erkenntnisvermögen und die niemals auszuschließende
Möglichkeit eines Irrtums ist es Pflicht des Rechtsanwalts, nach
Kräften dem Aufkommen von Irrtümern und Versehen des Ge-
richts entgegenzuwirken.“ Aus welchen Gründen muss der An-
walt gründlicher arbeiten als der Richter?

Die Pflichtverletzung der Anwältin, so der BGH, liege da-
rin, dass sie das Gericht nicht über den veralteten Rechts-
standpunkt aufgeklärt habe. Diese sei auch kausal für eine
falsche Entscheidung gewesen. Dazu sei zu prüfen, welchen
Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem Verhalten genommen
hätten. Das Regressgericht habe dabei selbst darüber zu be-
finden, wie das ursprüngliche Verfahren richtigerweise ent-
schieden worden wäre. Bei einem entsprechenden Hinweis
auf das BGH-Urteil zur gewerblichen Miete hätte sich das
Berufungsgericht im Vorprozess damit auseinandersetzen
und die Berufung der Mieter entweder zurückweisen oder
die Revision zulassen müssen. Von einer Unterbrechung des
Kausalzusammenhangs wegen der eigenverantwortlichen
und autonomen Entscheidung des Gerichts könne man nicht
sprechen, da das Gericht den Beschluss BGH, NJW-RR 2000,
1463, weder bewusst unberücksichtigt gelassen habe noch
bewusst von ihm abgewichen sei.

An der Zurechenbarkeit fehle es nur dann, wenn das Ein-
greifen eines Dritten – hier also des Gerichts – den Gesche-
hensablauf so verändere, dass der Schaden in keinem inne-
ren Zusammenhang zu der vom Rechtsanwalt zu
vertretenden Vertragsverletzung stehe. Das sei einer werten-
den Betrachtung zu unterziehen. Dem Gericht sei hier ein
ähnlicher Fehler unterlaufen wie der beklagten Anwältin. Es
habe nicht völlig sachwidrig und daher unter grober,
schlechthin unvertretbarer Verletzung seiner besonderen
Pflichten eine Schadenursache gesetzt. Nur dann würde aber
die vorangegangene anwaltliche Pflichtverletzung so sehr in
den Hintergrund gerückt, dass diese auch nach dem Schutz-
zweck der verletzten Vertragspflicht keine ins Gewicht fal-
lende Bedeutung als Schadenursache habe.

II. Dogmatische Einordnung

Wer von der „Haftung des Anwalts für Fehler des Gerichts“
spricht, suggeriert mit dieser Terminologie, dass Anwaltshaf-
tung auch das Einstehenmüssen für fehlerhaftes gericht-
liches Handeln bedeuten kann. Es besteht aber Einigkeit
darüber, dass Ausgangspunkt jeder anwaltlichen Haftung
nur eine eigene Pflichtverletzung des Rechtsanwalts sein
kann (siehe nur Jungk, Haftung des Rechtsanwalts für Fehler
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des Gerichts?, AnwBl 2003, 104 ff und Zugehör, Anwaltsver-
schulden, Gerichtsfehler und Anwaltshaftung, NJW 2003,
3225 ff). Daher sollte man „Haftung für Fehler des Gerichts“
allenfalls in Anführungszeichen setzen und stattdessen von
„Anwaltshaftung trotz gerichtlicher Fehler“ sprechen. Folge-
richtig hat auch der BGH zunächst dargestellt, dass der Feh-
ler der Beklagten darin bestand, das Gericht nicht auf die be-
stehende höchstrichterliche Rechtsprechung aufmerksam
gemacht zu haben, obwohl diese dem Gericht erkennbar
nicht bekannt war. Das wäre leicht gewesen, weil das BGH-
Urteil aus dem Jahr 2000 bereits im „Palandt“ zitiert und da-
mit für jeden bearbeitenden Juristen schnell auffindbar war.
Es geht also nicht um eine Haftungsverschiebung zu Lasten
der Rechtsanwälte durch das Richterprivileg, wie es das
BVerfG in dem bereits zitierten Beschluss vom 12.8.2002
(NJW 2002, 2937) andeutet. Vielmehr haben die Regressrich-
ter nach der BGH-Rechsprechung danach zu fragen, ob der
eingetretene Schaden – also die fehlerhafte gerichtliche Ent-
scheidung – noch adäquat kausal auf der vorgeworfenen
Pflichtverletzung beruht. Der Fehler des Gerichts darf also
als weitere Schadenursache nicht als völlig ungewöhnliches
Dazwischentreten Dritter in den Kausalverlauf zu würdigen
sein. Das gleiche Muster gilt übrigens bei zeitlich hinter-
einander tätigen Anwälten auch. Übersieht der zunächst tä-
tige Anwalt den baldigen Eintritt der Verjährung und infor-
miert er den Mandanten nicht darüber und unternimmt er
auch sonst keine geeigneten Schritte dazu, den Schaden zu
vermeiden, so ist er auch dann haftbar, wenn ein anschlie-
ßend beauftragter Anwalt den Eintritt der Verjährung seiner-
seits noch hätte abwenden können, aber dies ebenso unter-
lassen hatte (BGH, NJW-RR 2005, 1146). Auch hier wirkt
sozusagen der erste Fehler noch nach und kann zugerechnet
werden, mit dem Unterschied allerdings, dass beide Anwälte
gesamtschuldnerisch haften und ein Innenausgleich
möglich wird. Macht auch das Gericht Fehler, wird der In-
nenausgleich durch § 839 Abs. 2 BGB verhindert. Die Haf-
tung entscheidet sich aber bei der Zurechenbarkeit.

III. Kritische Stimmen

Bei Durchsicht verschiedener Beiträge zur Thematik fällt ein
gewisses „Unwohlsein“ einiger Autoren auf. So folgt etwa
Medicus (Das Bundesverfassungsgericht und die Anwaltshaf-
tung, AnwBl 2004, 257) durchaus der Kritik Knöfels am
BVerfG (Knöfel, Anwaltshaftung und Verfassungsrecht,
AnwBl 2004, 76), betont aber, dass Rechtsberater durch die
Haftungsrechtsprechung der Zivilgerichte extrem strengen
Pflichtenkatalogen ausgesetzt sind, während „das Risiko ei-
ner unzulänglichen Justiz voll zu Lasten des Rechtsuchenden
geht“ (so hatte es die Richterin am Bundesverfassungsgericht
Jaeger in einem Festvortrag ausgedrückt, der in NJW 2004, 1
erschien). Die aktuelle Entscheidung des BGH könnte ein
Beleg für die manchmal kärgliche Ausstattung der Gerichte
und die damit einhergehenden Risiken des rechtsuchenden
Publikums sein. Das Mietgericht hatte sich offenbar durch-
aus die Mühe gemacht, einen Meinungsstand zur entschei-
dungserheblichen Frage zu ermitteln, verwies aber lediglich
auf ältere Fundstellen. War vielleicht neuere Literatur nicht
greifbar?

Medicus kommt jedenfalls de lege lata kaum an § 839
Abs. 2 BGB vorbei und appelliert daher an Gesetzgeber und
das Bundesverfassungsgericht, an dieser Stelle für Abhilfe zu

sorgen. An den Richter im Regressprozess geht die Aufforde-
rung, den „unrealistischen Sorgfaltsmaßstab“ abzumildern
beziehungsweise die Fälle gegebenenfalls an der Unterbre-
chung des Zurechnungszusammenhangs scheitern zu las-
sen. Zumindest bei besonders groben Fehlern des Gerichts
komme man damit weiter. Er schlägt außerdem vor, über die
Figur des gestörten Gesamtschuldnerausgleichs eine teil-
weise Haftung des Fiskus zumindest im Innenverhältnis
zum Anwalt als Mitschädiger zu erreichen (Medicus, AnwBl
2004, 259 (260)).

Dazu sei angemerkt, dass die Gerichte einem Innenaus-
gleich gegen den Fiskus zumindest mit größter Skepsis
gegenüberstehen würden. Auch die Unterbrechung des Zu-
rechnungszusammenhangs bei groben gerichtlichen Fehlern
muss nicht immer gelingen. Soweit nämlich ein grober
Schnitzer rechtzeitig erkennbar ist und sich nicht erst in
einer nicht zu vermeidenden Überraschungsentscheidung
manifestiert, könnte man doch dem Anwalt umso eher die
Pflicht auferlegen, das Gericht auf die falsche Rechtsauffas-
sung oder Fehlinterpretation des Sachverhalts hinzuweisen.

Auch Gero Fischer spricht sich für eine Einschränkung
der Anwaltshaftung aus, wenn sich der Schaden erst in einer
Fehlentscheidung des Gerichts manifestiert hat (Zugehör-Fi-
scher, 2. Aufl., Rz 1024). Dogmatischer Aufhänger dafür soll
auch seiner Ansicht nach der Zurechnungszusammenhang
und der Schutzzweck der dem Rechtsanwalt obliegenden
Pflicht sein. Er betont dabei die Pflicht des Gerichts, nach
den Regeln der jeweiligen Verfahrensvorschriften zu einer
richtigen Entscheidung zu gelangen, und zwar unabhängig
von der Leistung der beteiligten Anwälte. Dieser Gedanke
komme auch im Satz „jura novit curia“ zum Ausdruck. Der
BGH habe diese Wertungsgesichtspunkte in einer Entschei-
dung vom 13.3.2003 (NJW-RR 2003, 850) nicht genügend be-
achtet. Dort ging es darum, dass eine vor einem griechischen
Geistlichen geschlossene Ehe nach deutschem Recht keinen
Bestand hatte, aber dennoch ein Scheidungsverfahren mit
den Folgen von Unterhaltszahlungen, Zugewinnausgleich
und Versorgungsausgleich durchgeführt wurde. Fischer
meint, dass es nach zutreffendem Vortrag des Anwalts zum
Sachverhalt hier Sache des Familiengerichts gewesen wäre,
die Prozessvoraussetzung einer gültigen Ehe von Amts we-
gen zu prüfen. Er versucht also, den Gerichten auf der einen
Seite wie den Anwälten auf der anderen sozusagen einen
letzten Rest ureigenster Aufgaben zuzuweisen, bei deren
Erfüllung eine Haftung des jeweils anderen Parts aus-
geschlossen sein soll. Man könnte diskutieren, ob dann über-
haupt von einer Pflichtverletzung zu sprechen oder ob der
Schutzzweckgedanke heranzuziehen ist. Jedenfalls hat man
es mit schwierigen Abwägungsfragen zu tun, für die die Ab-
grenzung nach spezifischen Rechtspflichten ein gutes, wenn-
gleich nicht immer das einzige Argument sein könnte.

Die jetzt vorliegende BGH-Entscheidung vom 18.12.2008
erwähnt übrigens den Satz „jura novit curia“ ebenfalls, meint
aber unter Berufung auf Medicus (AnwBl 2004, 257, 260), dass
damit nur etwas über das Verhältnis zwischen Gericht und
Naturalpartei ausgesagt werde. Leider belegt auch Medicus
diese Behauptung nicht näher. Am Ende spielt das aber auch
keine besondere Rolle, denn entscheidend wäre nicht die
römisch-rechtliche, sondern die heutige Auffassung über die
Rollenverteilung zwischen dem Gericht und der Partei bzw.
ihrem Vertreter. Die tendiert deutlich dahin, den Anwalt auch
zu Rechtsausführungen zu verpflichten und die rechtliche
Subsumtion nicht allein dem Gericht zu überlassen.
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IV. Kausalität und Zurechenbarkeit als die Haftung
begrenzende Topoi

1. Problematik des strengen Pflichtenkatalogs
Die Sorge, die den Anwalt angesichts der strengen Haftung
umtreiben könnte, ist wohl weniger die, dass die eigene Haf-
tung derjenigen der Gerichte vorrangig ist. Das mag er als
ungerechtes Privileg der Gerichte empfinden. Er kennt den
Vorrang der eigenen Haftung aber auch in anderen Fällen,
die gar nicht so selten vorkommen. Hat ein Notar anlässlich
der Beurkundung ein Problem übersehen, ein Anwalt aber
bei der Vorbereitung des Vertragstextes mitgewirkt, so haftet
der Notar gem. § 19 Abs. 1 Satz 2 BNotO nur subsidiär. Pro-
blematisch ist aber der Vorwurf, das Gericht nicht „auf den
rechten Weg“ gebracht zu haben, weil er prinzipiell immer
erhoben werden könnte, wenn das Gericht sachlich falsch in
letzter Instanz entschieden hat. Wer trägt in seinen Schrift-
sätzen schon immer „optimal“ vor? Gerade in komplexen
Verfahren gibt es oft derart viele Weichenstellungen, dass
man sich bei etlichen Gelegenheiten fragen könnte, ob an
der einen oder anderen Stelle nicht ein deutlicherer Vortrag,
ein weiteres Argument oder ein weiteres Urteilszitat das Ge-
richt schließlich zu einer anderen – korrekten – Entschei-
dung bestimmt hätte. Da wird man in der Regel auf Anwalts-
seite mit Erfolg behaupten können, dass die Entscheidung
des Gerichts ohnehin nicht anders ausgefallen wäre, auch
wenn man alles Notwendige vorgebracht hätte.

Die Entscheidung des IX. Zivilsenat des BGH v. 18.12.2008
gibt insoweit allerdings Raum für weitere Diskussionen. Der
BGH führt aus, dass bei der Prüfung der Ursächlichkeit darauf
abzustellen ist, welchen Verlauf die Dinge bei pflichtgemäßem
Verhalten genommen hätten. Das Regressgericht müsse hier
wie sonst auch, wenn die Frage der Haftung vom Ausgang ei-
nes anderen Verfahrens abhängt, selbst prüfen, wie jenes Ver-
fahren richtigerweise entschieden worden wäre. Unterstellt,
dem Berufungsgericht wäre seinerzeit der BGH-Beschluss des
XII. Zivilsenat vom 29.5.2000 vorgelegt worden, hätte es dem
nach Ansicht des BGH auch im konkreten Fall für die Woh-
nungsmiete folgen oder aber für den Fall der Ablehnung zu-
mindest die Revision zulassen müssen.

Das mag zwar so völlig korrekt sein, aber die tägliche Pra-
xis zeigt, dass die Gerichte eben nicht immer so vorgehen.
Andernfalls wäre das Rechtsmittel der Nichtzulassungs-
beschwerde kaum erforderlich.

2. Einschränkung über das Urteil im Vorprozess selbst
Andererseits hält der BGH nicht konsequent daran fest, dass
es nicht darauf ankomme, wie das Gericht im Vorprozess tat-
sächlich entschieden hätte, sondern auf die Sicht des Re-
gressrichters. Wenn nämlich aufgrund der vorliegenden Ent-
scheidung feststeht, dass der Fehler des Anwalts gänzlich
ungeeignet war, die den Mandanten belastende Fehlentschei-
dung zu vermeiden, soll es für die Zurechnung am „notwen-
digen inneren Zusammenhang“ fehlen. Bei der Beurteilung
des Zurechnungszusammenhangs zwischen anwaltlicher
Pflichtverletzung und gerichtlicher Fehlentscheidung sei die
vom Gericht des Vorprozesses getroffene Entscheidung he-
ranzuziehen (so die amtlichen Leitsätze von BGH, AnwBl
2008, 204). In der Begründung zu diesem Urteil wird in den
einleitend vorangestellten Grundsätzen noch einmal klar-
gestellt, dass für die Beurteilung eines kausalen Schadens
die Sicht des Regressrichters maßgebend sei. Von einer Un-
terbrechung des Kausalverlaufs könne nur unter engen Vor-

aussetzungen ausgegangen werden. So beispielsweise dann,
wenn der Anwalt seinen Fehler noch im Verlauf des Prozes-
ses korrigiert, das Gericht dies aber nicht zur Kenntnis
nimmt (BGH, NJW 1988, 486), oder wenn das Gericht als
Zweitschädiger unter völlig ungewöhnlicher, sachwidriger
und daher grober, schlechthin unvertretbarer Verletzung sei-
ner besonderen Pflichten eine Schadenursache setzt, die den
anwaltlichen Schadenbeitrag ganz in den Hintergrund treten
lässt (etwas überraschend wird zu dieser Fallgruppe BGH,
NJW-RR 2003, 850 zitiert, obwohl der IX. Zivilsenat des
BGH dort gerade zu einer Haftung gelangte.)

Zu diesen beiden Fallgruppen stellt der BGH nun noch
eine dritte. Es fehle bei wertender Betrachtung auch dann
am für die Zurechnung notwendigen inneren Zusammen-
hang, wenn der Fehler des Anwalts schlechthin ungeeignet
war, die gerichtliche Fehlentscheidung hervorzurufen. Der
Fehler des Gerichts im Vorprozess müsse allerdings aus der
tatsächlich getroffenen Entscheidung ersichtlich sein. Dann
könne auch diese Entscheidung herangezogen werden.

Betroffen sind hier Fälle, in denen Anwälte zwar fehler-
haft vortragen oder falsche Anträge stellen, das Gericht auf
die damit zusammenhängenden Umstände aber gar nicht
eingeht, sondern aufgrund einer weiteren fehlerhaften Beur-
teilung, die der Anwalt nicht hätte verhindern können, eine
dem Mandanten ungünstige Entscheidung trifft. Das wäre
der klassische Fall einer Unterbrechung des Kausalverlaufs.
Der zunächst in Gang gesetzte Kausalstrang bleibt – um ein-
mal die strafrechtliche Terminologie zu bemühen – sozusa-
gen im Versuchsstadium stecken, während eine andere
Ursachenkette davon völlig unabhängig zum tatsächlich ein-
tretenden Schaden führt.

3. Fazit

Damit dürften die Regressrichter genügend Instrumente an
der Hand haben, um die Haftung der Anwälte trotz Fehler
der Gerichte vernünftig zu begrenzen. Der Anwalt sollte
nicht zum „Kindermädchen“ der Gerichte bestimmt werden,
indem er dafür Sorge zu tragen hat, dass in deren ureigenen
Bereichen keine Fehler passieren. Dass Gerichte auch einmal
falsch entscheiden, ist systemimmanent und rechtfertigt den
zu Recht hochgehaltenen Instanzenzug. Andererseits ist der
Anwalt als Interessenvertreter seines Mandanten dazu beru-
fen, die Gerichte mit den zulässigen Mitteln in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht zur dem Mandanten günstigen Ent-
scheidung zu bewegen und Fehlurteile zu dessen Ungunsten
zu vermeiden. Dazu hat sich die Anwaltschaft in § 1 Abs. 3
BORA unter dem Stichwort „Freiheit der Advokatur“ selbst
verpflichtet. Letztlich kann man den Regressrichter nur an-
halten, diese Grundsätze im Haftpflichtprozess verantwor-
tungsvoll gegeneinander abzuwägen und bei der Prüfung
von Pflichtverletzung, kausalem Schaden und Zurechenbar-
keit gründlich vorzugehen.
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Anwaltsrecht

Zweckbestimmung von
Kautionszahlungen Dritter
BGB § 667

Der Rechtsanwalt, der selbst oder über einen Dritten für seinen in
Untersuchungshaft sitzenden Mandanten Gelder einwirbt zu dem
Zweck, eine Kaution zu stellen, darf die ihm zu diesem Zweck
zur Verfügung gestellten Mittel nicht anderweitig verwenden.
Weitergehende Pflichten, etwa zur Sicherung der Rückführung
dieser Mittel nach bestimmungsgemäßer Verwendung oder zur
längerfristigen Verwaltung, treffen den Rechtsanwalt in der Regel
nicht (Abgrenzung zu den Senatsurteilen vom 22. Juli 2004 – IX
ZR 132/03, NJW 2004, 3630 und 12. Oktober 2006 – IX ZR 108/
03, NJW-RR 2007, 267).

BGH, Urt. v. 8.1.2009 – IX ZR 229/07

Sachverhalt: Der beklagte Anwalt vertrat den Zeugen W. in einem
gegen den Zeugen geführten Ermittlungsverfahren wegen des
Vorwurfs der Steuerhinterziehung. In diesem Verfahren befand
sich der Zeuge seit August 2002 in Untersuchungshaft. Im Okto-
ber 2002 rief der Beklagte bei dem Steuerberater des Klägers an –
der auch Steuerberater des Zeugen W. war – und regte an, der
Steuerberater solle sich bei Freunden und Bekannten des Beschul-
digten um die Aufbringung einer Kaution von insgesamt 50.000
Euro bemühen.
Aus den Gründen: Die Revision führt zur Aufhebung des Beru-
fungsurteils und zur Wiederherstellung des landgerichtlichen Ur-
teils.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Kläger habe kei-
nen Anspruch gegen den Beklagten, weil zwischen den Par-
teien ein Auftragsverhältnis nicht zustande gekommen sei. Der
Anwalt, der Fremdgeld in Empfang nehme, welches von einem
Dritten zugunsten eines Mandanten eingezahlt werde, handele
in der Regel allein als Vertreter des Mandanten. Das stehe der
Annahme eines Auftragsverhältnisses, also der Begründung ei-
gener Pflichten des Anwalts gegenüber dem Dritten, entgegen.
Zwar könne sich unter besonderen Umständen etwas anderes
ergeben, nämlich wenn diese Umstände den Schluss darauf be-
gründeten, der Anwalt habe eigenständige (Treuhand-)Ver-
pflichtungen gegenüber dem Einzahler übernommen. Solche
Umstände seien hier aber nicht zu erkennen.

II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung
nicht stand.

1. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Beklagte habe
hinsichtlich der Verwendung des vom Kläger auf das Fremd-
geldkonto überwiesenen Betrages keinerlei Bindungen unterle-
gen, ist unzutreffend. Zwischen dem Kläger und dem Beklag-
ten ist ein Auftrag zustande gekommen, allerdings beschränkt
allein darauf, für die bestimmungsgemäße Verwendung des
Geldes Sorge zu tragen. Da diese Verwendung des Geldes nicht
möglich war, hat der Beklagte das Erlangte gemäß § 667 BGB
an den Kläger herauszugeben.

Die Auslegung von Willenserklärungen der Parteien und
von Vertragsbestimmungen obliegt zwar grundsätzlich dem
Tatrichter. Sie kann in der Revision nur darauf überprüft wer-
den, ob der Auslegungsstoff vollständig berücksichtigt wurde,
ob gesetzliche oder allgemein anerkannte Auslegungsregeln,
Denkgesetze oder Erfahrungssätze verletzt wurden oder ob die
Auslegung auf einem von der Revision gerügten Verfahrensfeh-
ler beruht (vgl. z. B. BGH, Urt. v. 26. März 2004 – V ZR 90/03,
NJW-RR 2004, 952; 953 v. 13. Mai 2004 – III ZR 368/03, NJW-
RR 2004, 1356, 1357; v. 16. Oktober 2008 – IX ZR 183/06
Rn. 18 z. V. b.).

Diese Überprüfung ergibt jedoch vorliegend, dass das Beru-
fungsgericht Auslegungsregeln und Erfahrungssätze verletzt
und insbesondere die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
zum Zustandekommen von Auftragsverhältnissen in derartigen
Konstellationen missverstanden und zu eng ausgelegt hat.

a) Das Berufungsgericht hat auf zwei Urteile des Senats Be-
zug genommen, die einen ähnlichen Sachverhalt zum Gegen-
stand hatten (BGH, Urt. v. 22. Juli 2004 – IX ZR 132/03, NJW
2004, 3630, 3631; v. 12. Oktober 2006 – IX ZR 108/03, NJW-RR
2007, 267). Dort ging es jedoch jeweils um die Sicherstellung
der Rückführung des als Kaution oder Zahlung auf Steuern tat-
sächlich bereits bestimmungsgemäß verwendeten Geldes. Hin-
sichtlich solcher zusätzlicher, über die bestimmungsgemäße
Verwendung hinausgehender Pflichten hat der Senat den kon-
kludenten Abschluss eines Anwaltsvertrages abgelehnt. Wer als
Verteidiger zum Zwecke der Hinterlegung einer Kaution bei
Gericht bestimmte Gelder von dritter Seite für einen Mandan-
ten entgegennimmt, begründet dadurch keine zusätzlichen ver-
traglichen Pflichten gegenüber dem Geldgeber, sofern sich
nicht aus den getroffenen Absprachen oder den besonderen
Umständen des Falles ausnahmsweise etwas anderes ergibt.
Der Rechtsanwalt, der auf einem Anderkonto Geld erhält, wel-
ches von einem Dritten in Erfüllung einer mit dem Mandanten
getroffenen Vereinbarung geleistet wird, handelt in der Regel
allein als Vertreter seines Auftraggebers. Das folgt im Ansatz
schon aus dem Verbot der Vertretung widerstreitender Interes-
sen (§ 43 a Abs. 4, § 59 b Abs. 2 Nr. 1 lit. e BRAO), weil die Inte-
ressen des Dritten in der Regel nicht mit denjenigen der vom
Anwalt vertretenen Partei identisch sind (BGH, Urt. v. 22. Juli
2004 aaO S. 3631, v. 12. Oktober 2006 aaO S. 267 Rn. 8).

b) Vorliegend geht es – anders als in den genannten Fällen
– nicht darum, ob den Beklagten anwaltliche Beratungs- oder
Sicherungspflichten trafen, um die Rückführung des bestim-
mungsgemäß verwendeten Geldes sicherzustellen, oder dieses
Geld längerfristig zu verwalten.

Vielmehr geht es um die Frage, ob der Anwalt die Zweck-
bestimmung für das Geld beachten muss oder dieses von vor-
neherein anderweitig verwenden und als freies Vermögen sei-
nes Mandanten behandeln darf, etwa nach dessen
anderweitigen Weisungen darüber verfügen oder mit seinen ei-
genen Ansprüchen gegen den Mandanten aufrechnen und sich
so befriedigen darf.

Insoweit steht nicht der Abschluss eines Anwaltsvertrages
in Frage. Nach § 3 Abs. 1 BRAO ist der Rechtsanwalt der beru-
fene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangele-
genheiten. Darum geht es insoweit nicht. Der Beklagte sollte
gegenüber dem Kläger zu keiner Rechtsberatung verpflichtet
sein.

2. Ein allgemeiner, nicht mit Rechtsberatung verbundener
Auftrag kann auch mit einem Anwalt zustande kommen. Er
kann konkludent geschlossen werden, wenn das Verhalten des
einen Teils bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorg-
falt nach Treu und Glauben gemäß §§ 133, 157 BGB als eine
auf den Abschluss eines entsprechenden Vertrages gerichtete
Willenserklärung aufzufassen war und das Verhalten des ande-
ren Teils als Annahme des Auftrags gedeutet werden durfte
(vgl. für den Anwaltsvertrag: BGH, Urt. v. 22. Juli 2004 aaO
S. 3631).

Der Beklagte hat hier über den Steuerberater des Klägers
von den Freunden und Bekannten des Beschuldigten Geld-
beträge zu dem Zweck eingeworben, eine Kaution für den Be-
schuldigten stellen zu können. Die Überweisung des hierzu be-
reiten Klägers sah als Zweckbestimmung ausdrücklich vor,
dass das Geld diesem Zweck der Kautionsstellung dienen
sollte. Daran änderte nichts der Umstand, dass die Zahlung als
Darlehen an den Beschuldigen bezeichnet wurde. Damit wurde
lediglich zum Ausdruck gebracht, in welcher Form der Kläger
Geld zur Verfügung stellen wollte, nämlich als Darlehen, das
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nach Verwendung als Kaution rückzahlbar sein sollte, nicht da-
gegen etwa als Schenkung. Nach Treu und Glauben sowie der
Verkehrssitte durfte der Kläger und musste der Beklagte anneh-
men, dass aufgrund dieser Umstände eine Verwendung des
Geldbetrages durch den allein über das Konto verfügungs-
berechtigten Beklagten auch im Verhältnis zum Kläger nur zu
dem vorgesehenen Zweck erfolgen durfte, insoweit also vom
Kläger eine Bindung in Form eines Auftrags erwartet wurde,
die der Beklagte auch akzeptiert hat.

Demgemäß durfte der Beklagte nur zu diesem Zweck über
den erlangten Geldbetrag verfügen. Eine Verfügung zu anderen
Zwecken hätte der Zustimmung des Klägers bedurft. Weiterge-
hende Pflichten, etwa zur Beratung des Klägers oder zur Siche-
rung seiner Rückforderungsansprüche, hatte er dagegen nicht.
Ein Anwaltsvertrag ist mangels entsprechender Einigung nicht
zustande gekommen.

3. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, weil die
Aufhebung des Berufungsurteils nur wegen Rechtsverletzung
bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhält-
nis erfolgt und nach letzterem zur Sachentscheidung reif ist,
§ 563 Abs. 3 ZPO. Eine andere Auslegung des Willens der Par-
teien ist nach den festgestellten Tatsachen ausgeschlossen.

Der Beklagte hat den in Rede stehenden Betrag im Sinne
von § 667 BGB zur Ausführung des Auftrags erhalten. Von der
Verpflichtung, das eingezahlte Geld wieder zurückzuzahlen,
wäre der Beklagte nur frei geworden, wenn er das Geld auf-
tragsgemäß weitergeleitet hätte (BGH, Urt. v. 30. Oktober 2003
– III ZR 344/02, ZIP 2004, 171, 172). Da dies nicht geschehen
ist, hat er den Betrag an den Kläger zurückzuzahlen.

Ob der Beschuldigte W. nach seiner Haftentlassung den Be-
klagten angewiesen hat, den Betrag anderweitig zu verwenden,
ist unerheblich. Die Bindung der Mittelverwendung zwischen
den Parteien konnte der Mandant des Beklagten nicht aufheben
oder ändern. Der Beschuldigte sollte, ebenso wie der Beklagte,
nicht befugt sein, das Geld anderweitig, etwa für seine Lebens-
führung oder für Anschaffungen oder zur Schuldentilgung zu
verwenden. Derjenige, der darlehenshalber Geld für eine Kau-
tion zur Verfügung stellt, will lediglich dazu beitragen, dass der
Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Er erwartet,
dass er nach Wegfall dieses Zwecks das Geld wieder zurück er-
hält.

Die angeblichen Forderungen des Zeugen W. konnten je-
denfalls mangels Gegenseitigkeit mit der Klageforderung nicht
aufgerechnet werden.
Anmerkung: Der Fall ist für den Strafverteidiger Alltag, Dennoch
bedurfte es dreier Instanzen, um eine an sich selbstverständliche
Lösung durch den BGH herbeizuführen. Freunde und Bekannte
eines wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in U-Haft
einsitzenden Mandanten haben dem Rechtsanwalt auf dessen un-
mittelbare oder mittelbare Aufforderung hin Gelder zum Zweck
der Verwendung als Kaution zur Verfügung gestellt. Welche
Rechte und Pflichten haben der Rechtsanwalt und sein Mandant,
wenn es aus sonstigen Gründen nicht zur Kautionsleistung
kommt? Kann der Mandant seinen Anwalt anweisen oder dieser
sich selbst das Recht nehmen, die nun nicht mehr benötigten
Kautionsgelder zur Verrechnung mit anwaltlichen Honorar-
ansprüchen zu verwenden?

In zwei früheren Kautionsfällen hatte der Senat die Auffas-
sung vertreten, dass der Rechtsanwalt, auf dessen Anderkonto
Geld eingeht, das von einem Dritten in Erfüllung einer mit
dem Mandanten getroffenen Vereinbarung geleistet wird, in
der Regel allein als Vertreter seines Auftraggebers handelt und
daher keine über die bestimmungsmäßige Verwendung hinaus-
gehende Pflichten gegenüber dem Dritten hat. Ein konkluden-
ter Abschluss eines Anwaltsvertrages wurde abgelehnt (BGH
NJW 2004, 3630; BGH NJW-RR 2007, 267). Von diesen Fällen
der bestimmungsgemäßen Verwendung des erhaltenen Geldes
als Kaution oder Steuerzahlung ist der Streitfall zu unterschei-

den, in dem das Geld gerade nicht bestimmungsgemäß verwen-
det, sondern zunächst auf dem Anderkonto des Rechtsanwalts
„geparkt“ wurde. Wer unter diesen Umständen einem Rechts-
anwalt Geld zur Kautionsstellung zur Verfügung stellt, will mit
ihm keinen Anwaltsvertrag abschließen. Er will auch keine wei-
tergehenden Rechte und Pflichten begründen. Einziger Zweck
der Zahlung ist vielmehr die bestimmungsgemäße Verwen-
dung des Geldes. Hierin liegt nicht der Abschluss eines An-
waltsvertrages, sondern der Abschluss eines allein darauf be-
schränkten Auftrags, für die bestimmungsgemäße Verwendung
des Geldes Sorge zu tragen. Wird das Geld nicht bestimmungs-
gemäß weitergeleitet, ist es zurückzuzahlen. Weder der durch
Auftrag gebundene Rechtsanwalt noch dessen an diesem Ver-
trag nicht beteiligter Mandant können das ändern. Für die Pra-
xis heißt dies, dass der Rechtsanwalt die von Dritten gesammel-
ten Kautionsgelder bestimmungsgemäß zu verwenden hat, dass
ihn aber nach Erfüllung dieses Auftrags keine zusätzlichen Ver-
tragspflichten gegenüber den Geldgebern treffen. Abweichen-
des gilt nur dann, wenn sich aus den getroffenen Absprachen
oder den besonderen Umständen des Falles ausnahmsweise et-
was anderes ergibt.

Rechtsanwalt beim BGH Prof. Dr. Dr. Norbert Gross, Karlsruhe.

Versorgungswerk: Wer mit über
60 Jahren Anwalt wird, muss auch zahlen
GG Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1, Art. 12 Abs. 1; VersoG Art. 30, 31 Abs. 1; Satzung
der Bayerischen Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung §§ 15, 16, 18, 20,
21; VwGO § 124 Abs. 2 Nr. 1, 3, 5, § 124 a Abs. 4 Satz 4

1. Die Einführung und das Bestehen eines berufsständischen
Versorgungswerks mit Zwangsmitgliedschaft und Mindestbeiträ-
gen verstößt weder gegen Art. 2 Abs. 1 GG noch gegen Art. 12
Abs. 1 i. V. m. Art. 3 Abs. 1 GG (im Anschluss an BVerfG vom 25.
Februar 1960 BVerfGE 10, 354 = NJW 1960, 619; BVerfG vom 4.
April 1989 NJW 1990, 1653; BVerwG vom 5. Dezember 2000 NJW
2001, 1590 = DVBl 2001, 741).

2. Ein berufsständisches Versorgungswerk kann aus Gründen
der wirtschaftlichen Durchführbarkeit einer auf dem Solidaritäts-
prinzip beruhenden leistungsfähigen kollektiven Versorgung der
Mitglieder bei der Normierung von Ausnahmen und Befreiungs-
möglichkeiten von der Pflichtmitgliedschaft Zurückhaltung üben.

3. Es ist nicht ermessensfehlerhaft, dass die Bayerische Rechtsan-
walts- und Steuerberaterversorgung in ihrer Satzung keine Befrei-
ungsmöglichkeiten für Berufsangehörige vorsieht, die in fortge-
schrittenem Lebensalter die Berufstätigkeit aufnehmen oder
bereits anderweitig eine ausreichende Versorgung sichergestellt
haben.
VGH Bayern, Beschl. v. 18.12.2008 – 21 ZB 08.470

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Anwaltshaftung

Gerichtsmediation hemmt keine Frist
zur Berufungsbegründung
ZPO § 278, § 520 Abs. 2

a) Ein als besondere Ausgestaltung des gerichtlichen Güteverfah-
rens durchgeführtes Mediationsverfahren hemmt nicht den Lauf
der Berufungsbegründungsfrist.

b) Die Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist durch den
Mediationsrichter ist unwirksam, wenn sie nach Ablauf der Be-
gründungsfrist erfolgt ist und bis dahin kein Verlängerungsantrag
gestellt worden war.

c) Der in einem gerichtlichen Informationsblatt zur Mediation
erteilte Hinweis:

„Während des Mediationsverfahrens soll die Berufung nicht
begründet werden. Die Frist zur Begründung der Berufung
wird auf Antrag entsprechend verlängert.“

erzeugt kein Vertrauen darauf, dass die Berufungsfrist während
des Mediationsverfahrens nicht läuft.
BGH, Beschl. v. 12.2.2009 – VII ZB 76/07

Aus den Gründen: I. Die Klägerin hat von den Beklagten eine
Zahlung in Höhe von 42.502,56 Euro verlangt. Das Landgericht
hat die Beklagten wie Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin
28.576,70 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Die Berufung der Beklagten
gegen das am 26. März 2007 zugestellte Urteil ist am 16. April 2007
bei dem Berufungsgericht eingegangen. Dieses hat mit Verfügung
vom selben Tag auf die Möglichkeit eines Mediationsverfahrens vor
dem dafür eigens eingerichteten 15. Zivilsenat hingewiesen. In den
hierzu in dem „Informationsblatt zur Mediation“ erteilten Hinwei-
sen heißt es unter anderem:

„Das Mediationsverfahren wird beim Oberlandesgericht D. als Teil des gericht-
lichen Verfahrens, und zwar als besondere Ausgestaltung der in § 278 Abs. 2
ZPO vorgesehenen Güteverhandlung betrieben.
...
Während des Mediationsverfahrens soll die Berufung nicht begründet werden. Die
Frist zur Begründung der Berufung wird auf Antrag entsprechend verlängert.“

Bis zur Güteverhandlung im Mediationsverfahren am 31. Mai
2007 haben die Beklagten keinen Antrag auf Verlängerung der
Berufungsbegründungsfrist gestellt. In dieser Sitzung hat der Me-
diationsrichter im Einverständnis mit der Klägerin die Frist zur
Begründung der Berufung für die Beklagten bis zum 29. Juni
2007 verlängert. Mit Schriftsatz vom 28. Juni 2007 haben die Be-
klagten die Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum
6. Juli 2007 beantragt, die von dem Mediationsrichter gewährt
wurde. Die Berufung ist am 6. Juli 2007 begründet worden. Der
9. Zivilsenat des Berufungsgerichts, an den das Verfahren nach
Scheitern der Mediation abgegeben worden ist, hat die Berufung
als unzulässig verworfen, weil die Berufungsbegründungsfrist am
29. Mai 2007 abgelaufen gewesen und die Frist daher versäumt
sei. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand hat er abgelehnt.
Mit der Rechtsbeschwerde begehren die Beklagten die Aufhebung
dieser Entscheidung und die Zurückverweisung an das Beru-
fungsgericht.

II. Die gemäß §§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 522 Abs. 1 Satz 4
ZPO statthafte und auch im Übrigen zulässige (§ 574 Abs. 2
Nr. 2 ZPO) Rechtsbeschwerde ist nicht begründet.

1. Das Berufungsgericht ist der Ansicht, die Berufungs-
begründungfrist habe, nachdem das Urteil des Landgerichts
den Beklagten am 26. März 2007 zugestellt worden sei, mit Ab-
lauf des 29. Mai 2007 (Dienstag nach Pfingsten) geendet. Da
bis zu diesem Zeitpunkt weder eine Berufungsbegründungs-
schrift noch ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Be-

gründung der Berufung eingegangen sei, sei die Berufung mit
Ablauf des 29. Mai 2007 unzulässig geworden. Da die Fristver-
säumnis nicht unverschuldet gewesen sei, sei auch keine Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren.

Eine andere rechtliche Beurteilung sei nicht deshalb gebo-
ten, weil die Parteien zunächst ein gerichtliches Mediationsver-
fahren in Anspruch genommen hätten und der Mediationsrich-
ter die Frist zur Berufungsbegründung mit Zustimmung der
Klägerin am 31. Mai 2007 verlängert habe.

2. Das Berufungsgericht hat die Berufung zu Recht als un-
zulässig verworfen. Die Berufungsbegründungsfrist ist ver-
säumt worden.

a) Die Berufungsbegründungsfrist ist ohne eine wirksame
Verlängerung am 29. Mai 2007 abgelaufen. Die Rechts-
beschwerde stellt zwar zur Überprüfung, ob die Begründungs-
frist durch das Mediationsverfahren gehemmt worden ist. Sie
vermag jedoch keine Grundlage für diese Hemmung zu nen-
nen. Eine solche ist auch nicht ersichtlich. Das Mediationsver-
fahren ist als besonders ausgestaltetes Güteverfahren gemäß
§ 278 Abs. 2 ZPO durchgeführt worden. Gemäß § 278 Abs. 5
Satz 3 ZPO gilt § 251 ZPO entsprechend. Die im Einverständ-
nis der Parteien durchgeführte, als Mediationsverfahren aus-
gestaltete Güteverhandlung hat gemäß § 251 Satz 2 ZPO auf
den Lauf der in § 233 ZPO bezeichneten Frist zur Berufungs-
begründung keinen Einfluss. Eine Aussetzung des gericht-
lichen Verfahrens mit der Wirkung, dass der Lauf der Beru-
fungsbegründungsfrist aufhört, § 249 Abs. 1 ZPO, hat nicht
stattgefunden.

b) Die Berufungsbegründungsfrist ist durch den Media-
tionsrichter nicht wirksam verlängert worden.

Die Fristverlängerung war fehlerhaft, weil die Berufungs-
begründungsfrist bereits abgelaufen und ein Verlängerungs-
antrag bis zum Ablauf der Frist nicht gestellt worden war (vgl.
BGH, Beschluss vom 17. Dezember 1991 – VI ZB 26/91,
BGHZ 116, 377). Nach der gefestigten Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs ist bei der Prüfung der Frage, ob eine feh-
lerhafte Fristverlängerung wirksam ist, in erster Linie auf den
allgemeinen Grundsatz der Wirksamkeit verfahrensfehlerhafter
gerichtlicher Entscheidungen sowie insbesondere auf den Ge-
sichtspunkt des Vertrauensschutzes abzustellen. Danach darf
die Prozesspartei, der eine beantragte Verlängerung der Beru-
fungsbegründungsfrist gewährt worden ist, grundsätzlich da-
rauf vertrauen, dass die betreffende richterliche Verfügung
wirksam ist. Grenzen ergeben sich allerdings aus dem Gebot
der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit (BGH, Beschluss vom
18. November 2003 – VIII ZB 37/03, NJW 2004, 1460 m. w. N.).
Im Hinblick darauf kann eine Partei ein schützenswertes Ver-
trauen in die Wirksamkeit einer Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist grundsätzlich nicht bilden, wenn die Verlän-
gerung nach Ablauf der Frist erfolgt und sie bis zu deren
Ablauf keinen Antrag gestellt hat. Eine solche Verlängerung ist
unwirksam (BGH, Beschluss vom 17. Dezember 1991 – VI ZB
26/91, BGHZ 116, 377). Daran ändert sich nichts, wenn das
Gericht die in § 278 Abs. 2 ZPO vorgesehene Güteverhandlung
in besonderer Weise als Mediationsverhandlung ausgestaltet.

c) Allein der Umstand, dass eine als Mediationsverfahren
ausgestaltete Güteverhandlung stattfindet, begründet kein Ver-
trauen darauf, dass entgegen den gesetzlichen Regelungen die
Berufungsbegründungsfrist nicht abläuft. Auch können die Be-
klagten keinen Vertrauenstatbestand aus dem vom Gericht
überreichten Informationsblatt zur Mediation herleiten. Es
kann deshalb dahinstehen, ob ein solches Vertrauen überhaupt
dazu verhelfen könnte, die fristverlängernde Verfügung des
Mediationsrichters als wirksam anzusehen oder ob es lediglich
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand begründen könnte.

Zwar legen die im Informationsblatt mitgeteilten Hinweise
den Parteien nahe, während des Mediationsverfahrens die Be-
rufung nicht zu begründen. Jedoch findet sich in dem unmit-
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telbar anschließenden Satz der Hinweis, dass die Frist zur Be-
gründung der Berufung auf Antrag entsprechend verlängert
wird. Dieser Satz macht deutlich, dass es bei der gesetzlichen
Regelung des § 520 Abs. 2 ZPO verbleibt, mit der Folge, dass
ein Antrag auf Verlängerung der Frist zur Berufungs-
begründung zu stellen ist, um einen Ablauf der Frist während
des Mediationsverfahrens zu verhindern.

3. Die Entscheidung des Berufungsgerichts zur Versagung
der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist nicht zu bean-
standen, da eine unverschuldete Fristversäumung seitens der
Beklagten nicht vorliegt. Die Prozessbevollmächtigten der Be-
klagten mussten bedenken, dass die Berufungsbegründung in-
nerhalb der Frist des § 520 Abs. 2 ZPO einzureichen war. Die
gerichtlichen Hinweise zum Mediationsverfahren sind hinrei-
chend klar formuliert, so dass diesen zu entnehmen ist, dass
ein Antrag auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist
rechtzeitig zu stellen ist.

4. Die Annahme der Beklagten im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren, der Mediationsrichter habe den Beklagten im Gütetermin
auf den von ihnen vermutlich gestellten Verlängerungsantrag
eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt, entbehrt
jeder Grundlage. Eine solche Entscheidung ist nicht erkennbar.
Es gibt auch keine Vermutung für eine solche Entscheidung
von Amts wegen aufgrund des Umstandes, dass die Beklagten
– wovon auszugehen ist – im Mediationstermin einen Verlän-
gerungsantrag gestellt haben. Dieser stellte entgegen der von
der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht die Nach-
holung der versäumten Prozesshandlung dar (BGH, Beschluss
vom 4. Oktober 1994 – VI ZB 17/93, NJW 1995, 60 m. w. N.).
Es kann nicht angenommen werden, dass der Mediationsrich-
ter Wiedereinsetzung in den vorigen Stand allein aufgrund des
Verlängerungsantrags gewähren wollte, obwohl die Berufungs-
begründung innerhalb der Antragsfrist hätte nachgeholt wer-
den müssen.

Kein Beweis des ersten Anscheins
bei Haftungskausalität
BGB § 675; ZPO § 287

Zur Anwendung des Anscheinsbeweises in der Steuerberater-
haftung.
BGH, Urt. v. 5.2.2009 – IX ZR 6/06

Sachverhalt: Die Klägerin nimmt den beklagten Steuerberater we-
gen eines Beratungsfehlers auf Schadensersatz in Anspruch. Der
Beklagte hatte die Klägerin über die steuerlichen Folgen des Ver-
kaufs eines bebauten Grundstücks beraten. Danach veräußerte die
Klägerin das Grundstück zu einem Preis von 3,7 Mio. DM. Sie er-
zielte einen Buchgewinn von 1.452.229,07 DM, auf den Körper-
schaftssteuer in Höhe von 502.366,74 DM (256.856,16 Euro) an-
fiel. Ihre auf Schadensersatz in dieser Höhe nebst Zinsen
gerichtete Klage hat das Landgericht abgewiesen. Die Berufung,
mit der die Klägerin klageerweiternd die Zahlung von insgesamt
294.235,70 Euro nebst Zinsen geltend gemacht sowie die Feststel-
lung beantragt hat, dass der Beklagte verpflichtet sei, ihr den Fol-
geschaden zu ersetzen, der daraus entstehe, dass der zu leistende
Schadensersatzbetrag für sie steuerpflichtig sei, hatte bis auf ei-
nen Teil der Zinsforderung Erfolg. Mit seiner vom Senat zugelas-
senen Revision möchte der Beklagte die vollständige Abweisung
der Klage erreichen. Mit ihrer Anschlussrevision verfolgt die Klä-
gerin den abgewiesenen Zinsanspruch teilweise weiter.
Aus den Gründen: Die Revision des Beklagten führt zur Auf-
hebung des angefochtenen Urteils, soweit der Beklagte verurteilt
worden ist, sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Beru-
fungsgericht.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dem Beklagten
falle eine Pflichtverletzung zur Last, weil er übersehen habe,
dass die Steuerbegünstigung gemäß § 6 b EStG nur anwendbar
sei, wenn das veräußerte Grundstück sechs Jahre zum Anlage-
vermögen gehört habe (§ 6 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG). Auch die
haftungsausfüllende Kausalität sei gegeben. Veräußere der Auf-
traggeber ein Grundstück, nachdem der Steuerberater die Ver-
äußerung zum beabsichtigten Zeitpunkt – fehlerhaft – als steu-
erlich unschädlich bezeichnet habe, griffen zugunsten des
Auftraggebers die Grundsätze des Anscheinsbeweises, wenn er
unter wirtschaftlichen oder sonstigen Gesichtspunkten nicht zu
einer Veräußerung gezwungen gewesen sei und bei einer späte-
ren Veräußerung einen der angefallenen Steuerlast entspre-
chenden höheren, steuerfreien Gewinn erzielt hätte. Diese Vor-
aussetzungen seien erfüllt. Die Klägerin habe bewiesen, dass
keine Notwendigkeit bestanden habe, das Grundstück zu ver-
kaufen. Aus den vom Beklagten dargelegten Verlusten der Klä-
gerin folge demgegenüber nicht, dass das Grundstück auch bei
zutreffender Beratung vor Ablauf der Frist des § 6 b Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 EStG verkauft worden wäre. Auch darauf, ob die
Klägerin den Entschluss, das Grundstück zu verkaufen, vor der
Beratung gefasst habe und mit dem Käufer bereits vor der Bera-
tung „handelseinig“ geworden sei, komme es nicht an; denn
der Geschäftsführer der Klägerin habe bestätigt, den Verkauf
vom Ergebnis der Beratung abhängig gemacht zu haben. Dass
das Geschäft an sich für die Klägerin vorteilhaft gewesen sei,
habe schließlich ebenfalls keine Bedeutung.

II. Diese Ausführungen halten einer rechtlichen Überprü-
fung nicht stand.

1. Der Beklagte hat die Klägerin falsch beraten. Er hat auf
entsprechende Fragen des Geschäftsführers der Klägerin er-
klärt, die durch die Veräußerung des Grundstücks aufgedeck-
ten stillen Reserven könnten auf ein anderes Grundstück über-
tragen oder in eine Rücklage nach § 6 b EStG eingestellt
werden. Diese Möglichkeit bestand jedoch nicht, weil die Frist
des § 6 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG – wie der Beklagte hätte er-
kennen können – noch nicht abgelaufen war. Dass darin eine
Schlechterfüllung des zwischen den Parteien bestehenden Bera-
tungsvertrages lag, zieht auch die Revision nicht in Zweifel.

2. Rechtsfehlerhaft sind indes die Ausführungen des Beru-
fungsgerichts dazu, dass die Klägerin vom Abschluss des
Grundstückskaufvertrages abgesehen hätte, wenn sie richtig be-
raten worden wäre.

a) Wie sich der Mandant bei vertragsgerechter Beratung ver-
halten hätte, zählt zur haftungsausfüllenden Kausalität, die der
Mandant nach § 287 ZPO zu beweisen hat (BGHZ 129, 386,
399; BGH, Urt. v. 18. Mai 2006 – IX ZR 53/05, WM 2006, 1736,
1737 Rdnr. 9).

b) Auf einen Beweis des ersten Anscheins kann sich die Klä-
gerin nicht berufen. Ob ein Anscheinsbeweis eingreift, unter-
liegt der Prüfung durch das Revisionsgericht (vgl. etwa BGH,
Urt. v. 4. Oktober 1983 – VI ZR 98/82, NJW 1984, 432; v. 2. De-
zember 1986 – VI ZR 252, WM 1987, 407, 408).

aa) Im Rahmen von Verträgen mit rechtlichen oder steuerli-
chen Beratern gilt die Vermutung, dass der Mandant bera-
tungsgemäß gehandelt hätte, nur, wenn im Hinblick auf die In-
teressenlage oder andere objektive Umstände eine bestimmte
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Entschließung des zutreffend unterrichteten Mandanten mit
Wahrscheinlichkeit zu erwarten gewesen wäre. Voraussetzung
sind danach tatsächliche Feststellungen, die im Falle sachge-
rechter Aufklärung durch den Berater aus der Sicht eines ver-
nünftig urteilenden Mandanten eindeutig eine bestimmte tat-
sächliche Reaktion nahe gelegt hätten (BGHZ 123, 311, 314;
BGH, Urt. v. 7. Februar 2008 – IX ZR 149/04, WM 2008, 946,
947 Rn. 20 mit weiteren Nachweisen). Die Beweiserleichterung
für den Mandanten gilt also nicht generell. Sie setzt einen Tat-
bestand voraus, bei dem der Ursachenzusammenhang zwi-
schen der Pflichtverletzung des Beraters und einem bestimm-
ten Verhalten seines Mandanten typischerweise gegeben ist,
beruht also auf Umständen, die nach der Lebenserfahrung eine
bestimmte tatsächliche Vermutung rechtfertigen (BGHZ 123,
311, 314 f; BGH, Urt. v. 18. Mai 2006, aaO Rdnr. 11).

Dass im Mai 1999, als das Grundstück verkauft wurde, nur
eine bestimmte Entscheidung möglich und wirtschaftlich
vernünftig gewesen wäre, hat das Berufungsgericht nicht fest-
gestellt. Um beurteilen zu können, wie ein Mandant sich nach
pflichtgemäßer anwaltlicher oder steuerlicher Beratung verhal-
ten hätte, müssen die Handlungsalternativen geprüft werden,
die sich ihm stellten; deren Rechtsfolgen müssen ermittelt so-
wie miteinander und mit den Handlungszielen des Mandanten
verglichen werden (BGH, Urt. v. 18. Mai 2006, aaO Rdnr. 9 mit
weiteren Nachweisen). Dies ist im vorliegenden Fall unterblie-
ben. Dem Berufungsurteil lässt sich nicht einmal entnehmen,
welches Ziel die Klägerin verfolgte. Festgestellt ist nur, dass die
Klägerin das Grundstück nicht zu veräußern brauchte, um ihre
Liquidität aufrecht zu erhalten. Die Frage ist jedoch, warum es
überhaupt verkauft werden sollte. Bleibt diese Frage offen, lässt
sich auch die weitere Frage nach den Alternativen nicht beant-
worten, die sich der Klägerin stellten.

bb) Das Berufungsgericht hat einen anderen Erfahrungssatz
herangezogen. Seiner Ansicht nach spricht ein Beweis des ers-
ten Anscheins dafür, dass der Mandant ein Grundstück nicht
verkauft hätte, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind: der
Steuerberater hat den Verkauf fehlerhaft als steuerlich un-
schädlich bezeichnet; der Mandant war unter wirtschaftlichen
oder sonstigen Gesichtspunkten nicht zu einer Veräußerung
gezwungen, und der Mandant hätte bei einer späteren Veräuße-
rung einen der angefallenen Steuerlast entsprechenden höhe-
ren steuerfreien Gewinn erzielt. Zur Begründung hat das Beru-
fungsgericht auf ein eigenes Urteil vom 21. November 2002
verwiesen (8 U 44/02, OLG Köln OLG-Report 2003, 69 ff =
VersR 2003, 1137, 1139). Einen solchen Erfahrungssatz, der
nach dem angefochtenen Urteil gerade dann eingreifen soll,
wenn sich dem Mandanten mehr als eine wirtschaftlich
vernünftige Handlungsmöglichkeit bietet, gibt es jedoch nicht.

Ein typischer Geschehensablauf, der Voraussetzung eines
Anscheinsbeweises ist, erfordert zunächst die Feststellung eines
allgemeinen Erfahrungssatzes als einer aus allgemeinen Um-
ständen gezogenen tatsächlichen Schlussfolgerung, die dann auf
den konkreten Sachverhalt angewendet werden kann. Geht es
um den Zusammenhang von Pflichtverletzung des Beraters und
dadurch verursachtem Schaden, muss die Entschließung des
Mandanten folglich nach allgemeiner Lebenserfahrung eine typi-
sche Folge der Pflichtverletzung des Beraters darstellen.

Die Entscheidung darüber, ob und wann ein Grundstück
verkauft werden soll, kann von so vielen unterschiedlichen Fak-
toren abhängen, dass sich jede abstrakte Festlegung (nur) eines
typischen Geschehensablaufs verbietet. Ob und in welchem
Umfang der Kaufpreis zu versteuern ist, ist nicht der einzige
entscheidungsbildende Umstand bei der Entscheidung für oder
gegen einen bestimmten Vertragsschluss, auch dann nicht,
wenn kein zwingender Grund besteht, der einen Verkauf ge-
oder verbietet. So kann der bei dem avisierten Verkauf zu erzie-
lende Erlös über dem Verkehrswert zuzüglich der zu erwarten-
den Steuerbelastung liegen. Es kann sich um eine günstige

Verkaufsgelegen-heit für ein wenig marktgängiges Objekt han-
deln, von dem der Veräußerer sich trennen möchte (wenn auch
nicht muss). Die Steuerrechtslage, an der sich die Beratung
hätte orientieren müssen, kann Änderungen unterworfen sein,
so dass ein Zuwarten unter diesem Gesichtspunkt Risiken
birgt. Es kann eine Vielzahl von Gründen in der Person des
Verkäufers geben, die für oder gegen den Abschluss des Vertra-
ges sprechen (Aufgabe eines Geschäftszweigs, Verkleinerung
des Betriebs, Erwerb einer neuen, kostengünstigeren, geeig-
neteren oder repräsentativeren Immobilie). Schließlich können
rein persönliche Gründe (Wohnortwechsel, Scheidung, Alter)
den Verkauf einer Immobilie nahelegen. Die Vermutung bera-
tungsgerechten Verhaltens stellt eine Ausnahme zu dem all-
gemeinen Grundsatz dar, dass es keinen Anscheinsbeweis für
individuelle Verhaltensweisen von Menschen in bestimmten
Lebenslagen gibt (BGHZ 123, 311, 316 f; BGH, Urt. v. 18. Mai
2006, aaO S. 1738 Rdnr. 15). Der Senat wendet sie mit gutem
Grund nur mit Vorsicht an, nämlich nur in klar und eindeutig
liegenden Ausgangslagen. Die Veräußerung eines Grundstücks
gehört nicht dazu. Aus welchem Grund gerade die steuerrecht-
lichen Folgen der Veräußerung von so überragender Wichtig-
keit sein sollen, dass sie – von Zwangslagen abgesehen – jedes
andere Motiv verdrängen, begründet das angefochtene Urteil
denn auch nicht. Nur der Vollständigkeit halber sei darauf ver-
wiesen, dass die „Leitentscheidung“ des Berufungsgerichts vom
21. November 2002 einen anderen Fall betraf. Seinerzeit hatte
das Berufungsgericht noch geprüft, ob angesichts der steuerli-
chen Folgen der geplanten Veräußerung unter Berücksichti-
gung der sonstigen Umstände des zu entscheidenden Falles
nur eine Entscheidung wirtschaftlich vernünftig war. Ist diese
Voraussetzung jedoch erfüllt, bedarf es des neuen Erfahrungs-
satzes nicht.

c) Ob die Klägerin den ihr obliegenden Beweis (§ 287 ZPO)
dafür geführt hat, dass sie nach einem Hinweis auf die Sechs-
Jahres-Frist des § 6 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG im Jahre 1999
von einer Veräußerung des Grundstücks abgesehen hätte, hat
das Berufungsgericht nicht rechtsfehlerfrei geprüft. Der Tat-
richter ist im Rahmen des hier anwendbaren § 287 ZPO freier
als bei Anwendung des § 286 ZPO. Auch im Rahmen des § 287
ZPO, ist jedoch eine deutlich überwiegende, auf gesicherter
Grundlage beruhende Wahrscheinlichkeit eines Schadensein-
tritts zu verlangen (BGH, Urt. v. 23. Oktober 2003 – IX ZR
249/02, NJW 2004, 444, 445). Das Vorbringen der Parteien ist
vollständig zur Kenntnis zu nehmen und bei der Ermittlung
des Beweisergebnisses zu würdigen; gleiches gilt für das Ergeb-
nis einer etwa durchgeführten Beweisaufnahme.

Im vorliegenden Fall hat das Berufungsgericht die Aussage
des Geschäftsführers der Klägerin für „plausibel und überzeu-
gend“ gehalten, es sei bei dem Verkauf des Grundstücks nicht
um Liquidität gegangen. Die mehr als nahe liegende Frage, wa-
rum das Grundstück eigentlich verkauft werden sollte, hat es
jedoch nicht gestellt. Die Aussage des Geschäftsführers der Klä-
gerin ging dahin, er habe den Inhaber eines von ihm besuchten
italienischen Lokals gebeten, Personen, die sich für den Kauf
eines Hauses interessierten, an ihn zu verweisen. Die Initiative
für den Verkauf wäre danach von der Klägerin ausgegangen.
Dafür muss es einen Grund gegeben haben. Die vom Ge-
schäftsführer der Klägerin angegebenen Rahmenbedingungen
des Verkaufs im Jahre 1999 lassen eher den Schluss darauf zu,
dass der Verkauf zu einem für die Klägerin und ihren Ge-
schäftsführer ungünstigen Zeitpunkt erfolgte. Das Haus, in
welches der Geschäftsführer der Klägerin umziehen wollte, war
noch nicht fertig; die Fertigstellung war nicht einmal absehbar.
Der Geschäftsführer der Klägerin musste in eine Mietwohnung
umziehen, für die Umzugskosten aufkommen und mehrere
Jahre lang Mietkosten von monatlich 6.000 DM zahlen. Dass er
diese Nachteile auf sich nahm, statt die Fertigstellung des
neuen Hauses abzuwarten, muss ebenfalls einen Grund gehabt
haben.
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Wenn es nicht um die Behebung von Liquiditätsschwierig-
keiten ging, könnte die Klägerin den erzielten Kaufpreis, wie
der Beklagte behauptet, für besonders günstig gehalten haben.
Das Berufungsgericht hat diesen – naheliegenden – Einwand
des Beklagten mit der Begründung abgetan, nach dem einge-
holten Wertgutachten könne nicht ausgeschlossen werden, dass
im Jahre 2002, also nach Ablauf der Sechs-Jahres-Frist, eben-
falls ein Kaufpreis von 3,7 Mio. DM zu erzielen gewesen wäre.
Darum geht es jedoch nicht. Es kommt auf die verobjektivierte
Sicht der für die Klägerin handelnden natürlichen Personen im
Zeitpunkt der Verkaufsentscheidung an. Der Kaufpreis von 3,7
Mio. DM stand fest. Die zu erwartende Steuerlast wäre abzuset-
zen gewesen. Auf der anderen Seite standen der nach Ablauf
der Frist des § 6 b Abs. 4 EStG erzielbare Kaufpreis sowie die
Meidung der mit einem sofortigen Verkauf verbundenen sons-
tigen Nachteile. Da das Berufungsgericht nur „nicht ausschlie-
ßen“ konnte, dass in unbestimmter Zukunft ein ähnlich guter
Kaufpreis zu erzielen gewesen wäre, hat es hier nicht die für
§ 287 ZPO erforderliche überwiegende Wahrscheinlichkeit ge-
sehen, sondern nur eine ungewisse Aussicht. Eine Abwägung
aller Umstände hat es jedoch nicht vorgenommen.

Schließlich vermögen auch die Angaben des Geschäftsfüh-
rers der Klägerin dazu, wie es zum Verkauf gekommen sei, je-
denfalls dann nicht zu überzeugen, wenn man sie mit den An-
nahmen des Berufungsgerichts zusammenführt. Nach der
Aussage des Geschäftsführers der Klägerin hat es drei Interes-
senten gegeben. Die Einigung hat „bei drei Flaschen Wein auf
Mallorca“ stattgefunden. Das Berufungsgericht hat Einzelhei-
ten des Ablaufs der Vertragsverhandlungen für unerheblich ge-
halten. Es hat seiner Entscheidung die „unstreitige Beratung
im Mai 1999“ zugrunde gelegt, die nach dem folglich revisions-
rechtlich zugrunde zu legenden Vortrag des Beklagten am 11.
Mai 1999, einem Dienstag, stattfand. Am 13. Mai 1999 war Fei-
ertag (Himmelfahrt); der Kaufvertrag ist bereits am 19. Mai
1999 notariell beurkundet worden. Dass die Verkaufsverhand-
lungen mit allen drei Interessenten sowie die beschriebene Ei-
nigung „bei drei Flaschen Wein auf Mallorca“ innerhalb von
nur vier Werktagen stattgefunden haben, ist reichlich unwahr-
scheinlich. Der Geschäftsführer der Klägerin hat – nachdem er
bei seiner ersten Anhörung erklärt hatte, erst nach der Vermitt-
lung der Interessenten mit dem Beklagten gesprochen zu ha-
ben – allerdings behauptet, die Verkaufsgespräche erst geführt
zu haben, nachdem er drei Monate zuvor eine Auskunft des Be-
klagten zu den steuerlichen Folgen der Veräußerung eingeholt
habe. Mit dem unter Beweis gestellten, aber doch recht vagen
Vortrag der Klägerin zu früheren Beratungsgesprächen hat das
Beru-fungsgericht sich jedoch ebenfalls nicht befasst. Die
Frage, warum das Grundstück verkauft werden sollte, wenn es
der Klägerin weder um Liquidität noch um die Ausnutzung ei-
ner günstigen Verkaufsgelegenheit ging, stellt sich auch hier.

III. Das angefochtene Urteil hat damit keinen Bestand. Es
ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO); die Sache ist an das Beru-
fungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Für
die erneute tatrichterliche Verhandlung der Sache weist der Se-
nat auf Folgendes hin:

1. Das Berufungsgericht wird in Anwendung des § 287 ZPO
erneut zu prüfen haben, ob die Klägerin sich bei zutreffender
Beratung durch den Beklagten entschieden hätte, das
Grundstück erst nach Ablauf der Sechs-Jahres-Frist zu ver-
äußern und wie sich gegebenenfalls ihre Vermögenslage in die-
sem Fall dargestellt hätte.

2. Falls das Berufungsgericht dem Grunde nach erneut ei-
nen Schadensersatzanspruch der Klägerin bejahen sollte, wird
es zu berücksichtigen haben, dass die Klägerin die angefallenen
Steuern tatsächlich nicht gezahlt, sondern mit einem Verlust-
vortrag verrechnet hat. Der Verbrauch des Verlustvortrages hat
nicht zu einem gegenwärtigen Schaden der Klägerin geführt.
Der Verlustvortrag kann nur in der Weise eingesetzt werden,

wie hier geschehen, nämlich zur Verminderung der positiven
Einkünfte, so dass er insoweit bestimmungsgemäß verbraucht
worden ist. Er ist nach einhelliger Auffassung nicht übertrag-
bar (BFH GrS DB 2008, 675, 677; Blümich/Schlenker, EStG,
KStG, GewStG § 10d EStG Rdnr. 51; Bordewin/Brandt/
Schmieszek, EStG § 10 c Rdnr. 66) und nicht vererbbar (BFH
aaO S. 679 unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung). Der
Schaden kann daher nicht in der Weise bemessen werden, dass
die Steuerbelastung zugrunde gelegt wird, die sich ohne den
Einsatz des Verlustvortrags ergeben hätte. Ein Schaden ist viel-
mehr erst dann entstanden, wenn sich der Verbrauch des Ver-
lustvortrags zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhand-
lung in der Tatsacheninstanz konkret ausgewirkt hat oder die
Auswirkungen zumindest absehbar sind. Künftige Entwicklun-
gen sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie aufgrund der
vorgetragenen Tatsachen mit einer für die Anwendung von
§ 287 ZPO ausreichenden Wahrscheinlichkeit beurteilt werden
können (BGH, Urt. v. 23. Oktober 2003 aaO S. 476 f).
Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung des u. a. auch für
die Anwaltshaftung zuständigen IX. Zivilsenats des BGH ist zur
Steuerberaterhaftung ergangen. Die Grundsätze der Steuerbera-
terhaftung gelten aber auch bei Anwälten. Die Entscheidung
selbst ist erfreulich, weil der BGH klar stellt, dass Steuerberater
und Anwälte auch bei falscher Beratung nicht stets haften. Für die
Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden kann sich der
Mandant nicht auf einen Beweis des ersten Anscheins berufen.

Mitwirkungspflichten des Mandanten
ZPO § 233

Eine Partei, die in Kenntnis eines bereits ergangenen Urteils eine
Reise antritt, muss noch vor der Abreise Kontakt mit ihrem Pro-
zessbevollmächtigten aufnehmen, ihn jedenfalls über die bevorste-
hende Abwesenheit unterrichten und sicherstellen, dass rechtzei-
tig vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zumindest telefonisch eine
Entscheidung über die – gegebenenfalls vorsorgliche – Einlegung
des Rechtsmittels getroffen werden kann.

BGH, Beschl. v. 18.2.2009 – IV ZR 193/07

Aus den Gründen: Der am 24. Juli 2007 eingegangene und mit
der Nichtzulassungsbeschwerde verbundene Wiedereinsetzungs-
antrag hat in der Sache keinen Erfolg. Der Kläger war nicht ohne
sein Verschulden verhindert, die am 6. Juli 2007 abgelaufene Frist
zur Einlegung der Beschwerde einzuhalten.

Das ergibt sich bereits aus seinem eigenen Vortrag: Er habe
in der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2007 den Ein-
druck eines für ihn ungünstigen Prozessverlaufs gewonnen.
Deshalb sei er in einem Gespräch mit seinem Prozessbevoll-
mächtigten vom 14. Mai 2007 übereingekommen, bei einer er-
folglosen Berufung alle Rechtsmittel bis zum Bundesgerichts-
hof auszuschöpfen, zunächst aber das Urteil abzuwarten. Am
1. Juni 2007, dem Tag nach der Verkündung, habe er fern-
mündlich von dem negativen Ergebnis erfahren, das schriftli-
che Urteil könne aber eventuell vier Wochen dauern. Er habe
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daraufhin die Sekretärin seines Prozessbevollmächtigten gebe-
ten, das Urteil nach Eingang schnell zu übersenden, damit so-
fort Rechtsmittel dagegen eingelegt würden. Am 9. Juni 2007
sei er telefonisch darüber informiert worden, dass in sein Haus
in Brasilien eingebrochen worden sei, wegen der Gefahr der
Entwendung der gesamten Einrichtung müsse er sofort kom-
men. Die Flugtickets habe er am 10. Juni 2007 gekauft, am 18.
Juni 2007 sei er abgeflogen und am 16. Juli 2007 zurückgereist.
Von dem – mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom
18. Juni 2007 an ihn abgesandten – schriftlichen Urteil habe er
erst nach der Rückkehr Kenntnis nehmen können. Bis zur Ab-
reise habe er sich keine Sorgen darüber gemacht, zumal er das
Schriftstück erst zum Monatsende erwartet und die Angelegen-
heit bei seinem Prozessbevollmächtigten in besten Händen zu
wissen geglaubt habe.

Dieser Vortrag ist nicht geeignet, die Versäumung der Frist
zur Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde zu entschuldi-
gen. Eine Partei, die in Kenntnis eines bereits ergangenen Ur-
teils eine Reise antritt, muss noch vor der Abreise Kontakt mit
ihrem Prozessbevollmächtigten aufnehmen, ihn jedenfalls über
die bevorstehende Abwesenheit unterrichten und sicherstellen,
dass rechtzeitig vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zumindest tele-
fonisch eine Entscheidung über die – gegebenenfalls vorsorg-
liche – Einlegung des Rechtsmittels getroffen werden kann.
Bleibt die Partei stattdessen untätig, trifft sie ein die Wiederein-
setzung ausschließendes Verschulden, weil sie nicht die Sorg-
falt aufgewendet hat, die man verständigerweise von ihr erwar-
ten konnte (vgl. BGH, Beschlüsse vom 24. Juli 2000 – II ZB
22/99 – NJW 2000, 3143 unter II und vom 19. Dezember 1994
– II ZR 174/94 – VersR 1995, 810 unter 2, jeweils m. w. N.). So
liegt es hier, weil es dem Kläger möglich und zumutbar war, in
der Zeit zwischen dem 9. und dem 18. Juni 2007 mit seinem
Prozessbevollmächtigten Kontakt aufzunehmen, dem das Beru-
fungsurteil bereits am 6. Juni 2007 zugestellt worden war, und
mit diesem die für die rechtzeitige Einlegung der Beschwerde
erforderlichen Absprachen zu treffen.
Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung ist aus Anwaltssicht
erfreulich: Sie belegt, dass in einem Mandat auch den Mandanten
Mitwirkungspflichten treffen – und der Anwalt nicht an alle Even-
tualitäten denken muss.

Fristberechnung bei Verlängerung der
Berufungsbegründungsfrist
ZPO §§ 520 Abs. 2, 222 Abs. 2, 224 Abs. 3

Wird die Frist zur Begründung der Berufung um einen bestimm-
ten Zeitraum verlängert und fällt der letzte Tag der ursprünglichen
Frist auf einen Samstag, Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so be-
ginnt der verlängerte Teil der Frist erst mit dem Ablauf des nächst-
folgenden Werktags (Bestätigung von BGH, Beschluss vom 1. Juni
1956 – V ZB 8/56, BGHZ 21, 43, 44; BGH, Beschluss vom 14. De-
zember 2005 – IX ZB 198/04, NJW 2006, 700, 701; BGH, Beschluss
vom 15. August 2007 – XII ZB 82/07, NJW-RR 2008, 76, 77).
BGH, Beschl. v. 10.3.2009 – VII ZB 87/08

Aus den Gründen: I. Das Amtsgericht hat die Beklagten durch Ur-
teil vom 21. April 2008 als Gesamtschuldner verurteilt, 3.541,97
Euro nebst Zinsen sowie weitere 338,50 Euro an die Klägerin zu zah-
len. Das Urteil ist dem Prozessbevollmächtigten der Beklagten am
29. April 2008 zugestellt worden. Die Beklagten haben rechtzeitig
Berufung gegen dieses Urteil eingelegt. Mit einem am 30. Juni 2008
(Montag) per Telefax beim zuständigen Landgericht eingegangenen
Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten vom gleichen Tage haben
sie beantragt, die Frist zur Begründung der Berufung um einen Mo-
nat zu verlängern. Das Landgericht hat die Berufungsbegründungs-
frist durch Verfügung des Kammervorsitzenden vom 1. Juli 2008

„auf Antrag ... um einen Monat“ verlängert. Die Berufungs-
begründungsschrift ist am 30. Juli 2008 per Telefax beim Land-
gericht eingegangen. Durch Beschluss vom 12. August 2008 hat das
Landgericht die Berufung als unzulässig verworfen und zugleich
den nach vorherigem Hinweis vorsorglich gestellten Antrag der Be-
klagten auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen der Ver-
säumung der Berufungsbegründungsfrist zurückgewiesen. Zur Be-
gründung hat es ausgeführt, die Beklagten hätten die
Berufungsbegründungsfrist des § 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO nicht ein-
gehalten, die am 29. Juli 2008 abgelaufen sei. Zwar sei der Antrag
der Beklagten auf Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist
wegen § 222 Abs. 2 ZPO noch rechtzeitig eingegangen. Darauf
komme es jedoch nicht an, weil die Frist für die Berufungs-
begründung mit der Zustellung des Urteils beginne und nicht von
dem Zeitpunkt der Beantragung der Fristverlängerung zu berech-
nen sei. Dagegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Beklagten.

II. Die gemäß §§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 522 Abs. 1 Satz 4
ZPO statthafte Rechtsbeschwerde ist gemäß § 574 Abs. 2 Nr. 2
ZPO zulässig. Eine Entscheidung des Rechtsbeschwerde-
gerichts ist zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
erforderlich, weil die angefochtene Entscheidung von der ge-
festigten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs abweicht und
den Anspruch der Beklagten auf wirkungsvollen Rechtsschutz
(Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG) verletzt.

Die Beklagten haben ihre Berufung entgegen der Auffas-
sung des Berufungsgerichts rechtzeitig innerhalb der Frist des
§ 520 Abs. 2 Satz 1 ZPO begründet. Die durch die Zustellung
des erstinstanzlichen Urteils am 29. April 2008 in Gang ge-
setzte Berufungsbegründungsfrist ist auf Antrag der Beklagten
vom 30. Juni 2008 durch Verfügung des Kammervorsitzenden
vom 1. Juli 2008 um einen Monat bis zum 30. Juli 2008 verlän-
gert und durch den Eingang der Berufungsbegründungsschrift
beim Berufungsgericht am 30. Juli 2008 gewahrt worden.

1. Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, dass die
Beklagten rechtzeitig auf Verlängerung der Berufungs-
begründungsfrist angetragen haben (§ 520 Abs. 2 Satz 3 ZPO).
Die zweimonatige Berufungsbegründungsfrist des § 520 Abs. 2
Satz 1 ZPO lief ursprünglich gemäß § 222 Abs. 2 ZPO am 30.
Juni 2008 ab, weil der 29. Juni 2008 ein Sonntag war.

2. Unzutreffend ist die Auffassung des Berufungsgerichts,
der sodann um einen Monat verlängerte Teil der Frist habe
gleichwohl bereits am 29. Juni 2008 begonnen und somit am
29. Juli 2008 geendet.

Der Bundesgerichtshof hat bereits 1956 entschieden, dass in
den Fällen, in denen die Frist zur Begründung der Berufung
um einen bestimmten Zeitraum verlängert wird und der letzte
Tag der ursprünglichen Frist auf einen Samstag, Sonntag oder
allgemeinen Feiertag fällt, der verlängerte Teil der Frist erst mit
dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags beginnt (BGH, Be-
schluss vom 1. Juni 1956 – V ZB 8/56, BGHZ 21, 43, 44). An
diesem Grundsatz hat er seither in ständiger Rechtsprechung
festgehalten (BGH, Beschluss vom 14. Dezember 2005 – IX ZB
198/04, NJW 2006, 700, 701 – unter ausdrücklicher Ablehnung
der entgegenstehenden Entscheidung des OLG Rostock, Be-
schluss vom 28. Juli 2003 – 3 U 151/03, NJW 2003, 3141, 3142;
BGH, Beschluss vom 15. August 2007 – XII ZB 82/07, NJW-RR
2008, 76, 77; vgl. auch zuletzt: BGH, Beschluss vom 30. April
2008 – III ZB 85/07, NJW-RR 2008, 1162, 1163). Die Literatur
ist einhellig derselben Auffassung (MünchKommZPO/Gehr-
lein, 3. Aufl., § 222 Rdnr. 5; Zöller/Heßler, ZPO, 27. Aufl., § 520
Rdnr. 25; Zöller/Stöber, ZPO, 27. Aufl., § 224 Rdnr. 5; Musie-
lak/Ball, ZPO, 6. Aufl., § 520 Rdnr. 15; Musielak/Stadler, ZPO,
6. Aufl., § 224 Rdnr. 5; Stein/Jonas/Roth, ZPO, 22. Aufl., § 224
Rdnr. 11; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 67. Aufl.,
§ 224 Rdnr. 10; Thomas/Putzo/Reichhold, ZPO, 29. Aufl., § 520
Rdnr. 14). Der Senat sieht keinen Anlass für eine Änderung
dieser Rechtsprechung, die das Berufungsgericht erkennbar
nicht wahrgenommen hat.
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Anwaltsvergütung

Ausnahmen von allgemeiner
Grenze für Anwaltshonorare
BRAGO § 3 Abs. 3 (jetzt: RVG § 3 a Abs. 2)

a) Vereinbart ein Rechtsanwalt bei Strafverteidigungen eine Ver-
gütung, die mehr als das Fünffache über den gesetzlichen Höchst-
gebühren liegt, spricht eine tatsächliche Vermutung dafür, dass
sie unangemessen hoch und das Mäßigungsgebot des § 3 Abs. 3
BRAGO (jetzt § 3 a Abs. 2 RVG) verletzt ist (Bestätigung von BGH
AnwBl 2005, 582).

b) Möglicherweise kann aber nicht daran festgehalten werden,
dass diese tatsächliche Vermutung nur bei sehr hohen Anforde-
rungen („ganz ungewöhnliche, geradezu extreme einzelfallbezoge-
ne Umstände“, BGH AnwBl 2005, 582) vom Anwalt erschüttert
werden kann.
(Leitsatz der Redaktion)

BGH, Urt. v. 12.2.2009 – IX ZR 73/08

Aus den Gründen: I. Der Kläger beauftragte die beklagten Rechts-
anwälte mit seiner Vertretung in einer strafrechtlichen Angele-
genheit. Die Parteien vereinbarten ein Pauschalhonorar von
10.000 Euro. Der Kläger zahlte an die beklagten Rechtsanwälte
9.000 Euro. Im vorliegenden Rechtsstreit verlangt er die teilweise
Rückzahlung die-ses Betrages. Das Berufungsgericht hat die Be-
klagten unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils, Zurück-
weisung des weitergehenden Rechtsmittels und Klagabweisung
im Übrigen zur Zahlung von 2.333,33 Euro nebst Zinsen ver-
urteilt. Mit seiner vom Berufungsgericht zugelassenen Revision
verfolgt der Kläger seinen in der Berufungsinstanz gestellten
Schlussantrag weiter.

II. Die Revision führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

Das angefochtene Urteil unterliegt der Aufhebung, weil es
weder einen Tatbestand noch eine Bezugnahme gemäß § 540
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO enthält und außerdem weder den Kla-
geantrag noch die Berufungsanträge ausweist oder auch nur er-
kennen lässt (§ 547 Nr. 6 ZPO). Das Berufungsgericht zitiert
statt dessen § 540 Abs. 2, § 313 a Abs. 1 Satz 1 ZPO, wonach es
des Tatbestandes (im Falle des § 540 ZPO also: der Bezug-
nahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen
Urteil sowie der Darstellung etwaiger Änderungen oder Ergän-
zungen) nicht bedarf, wenn ein Rechtsmittel gegen das Urteil
unzweifelhaft nicht zulässig ist. Richtig ist, dass die Nichtzulas-
sungsbeschwerde unzulässig ist, wenn der Wert mit der Revi-
sion geltend zu machenden Beschwer 20.000 Euro nicht über-
steigt (§ 26 Nr. 8 EGZPO). Das Berufungsgericht hat die
Revision jedoch zugelassen (§ 543 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Damit
war § 540 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzuwenden. Fehlende Feststellun-
gen nach § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO stellen einen von Amts
wegen zu berücksichtigenden Verfahrensmangel dar, der zur
Aufhebung des angefochtenen Urteils führt (BGHZ 154, 99,
101; 156, 216, 220; BGH, Urt. v. 29. März 2007 – I ZR 152/04,
NJW 2007, 2334, 2335 Rdnr. 5 ff).

Fehlen die nach § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO vorgeschrie-
benen Feststellungen, kann eine Aufhebung und Zurückverwei-
sung dann unterbleiben, wenn sich die tatsächlichen Grund-
lagen sowie das Rechtsschutzziel der Parteien hinreichend
deutlich aus den Entscheidungsgründen des angefochtenen Ur-
teils ergibt. Vorliegend ist dies nicht der Fall. Das Berufungs-
urteil lässt nicht erkennen, welchen Betrag der Kläger zurück-
verlangt. Ebenso wenig wird mitgeteilt, in welchem Umfang
die Klage in erster Instanz Erfolg hatte und welcher Betrag in
der Berufungsinstanz noch im Streit war. Das genügt den An-
forderungen des § 540 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO nicht. Das ange-

fochtene Urteil enthält keine tatsächlichen Grundlagen für eine
Entscheidung des Revisionsgerichts. Das Revisionsgericht ist
weder verpflichtet noch auch nur berechtigt, den entschei-
dungserheblichen Sachverhalt und die in den Vorinstanzen ge-
stellten Anträge selbst aus den Akten zu ermitteln.

III. Das angefochtene Urteil kann folglich keinen Bestand
haben. Es ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO), die Sache ist zur
neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungs-
gericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Für die neue
Verhandlung und Entscheidung wird auf folgende rechtliche
Gesichtspunkte hingewiesen: Vereinbart ein Rechtsanwalt bei
Strafverteidigungen eine Vergütung, die mehr als das Fünf-
fache über den gesetzlichen Höchstgebühren liegt, spricht eine
tatsächliche Vermutung dafür, dass sie unangemessen hoch
und das Mäßigungsgebot des § 3 Abs. 3 BRAGO (jetzt: § 3 a
Abs. 2 RVG) verletzt ist (BGHZ 162, 98 ff). Anlass, von dieser
Rechtsprechung abzurücken, sieht der Senat derzeit nicht. Klä-
rungsbedarf besteht jedoch noch hinsichtlich der Voraussetzun-
gen, unter denen der Anwalt die tatsächliche Vermutung der
Unangemessenheit der vereinbarten Vergütung erschüttern
kann. An den sehr hohen Anforderungen der Leitentscheidung
BGHZ 162, 98 ff („ganz ungewöhnliche, geradezu extreme ein-
zelfallbezogene Umstände“) kann möglicherweise nicht in vol-
lem Umfang festgehalten werden.
Anmerkung der Redaktion: Das Urteil des Bundesgerichtshofs
gibt Anwälten, die von Strafverteidigungen leben, wieder ein we-
nig Hoffnung, auch wenn es für eine Entwarnung noch zu früh
ist. Worum geht es? Der Bundesgerichtshof hatte 2005 entschie-
den, dass die Vergütung eines Strafverteidigers in der Regel unan-
gemessen hoch sei, wenn sie mehr als das Fünffache über der ge-
setzlichen Höchstgebühr liege (BGH AnwBl 2005, 582). Mit der
Kappung der Honorare wollten die Richter eine allgemeine ver-
bindliche Honorargrenze festlegen (BGH AnwBl 2005, 582, 584).

Das hatte den 28. Zivilsenat des OLG Hamm nicht über-
zeugt. Zunächst hatten die Richter entschieden, dass die Recht-
sprechung des BGH auf reine Zeithonorare keine Anwendung
finde (OLG Hamm AnwBl 2007, 723). In dem vom BGH 2005
entschiedenen Fall war in der Tat neben einem Stundenhonorar
vor allem ein Pauschalhonorar vereinbart worden. Dann legte
das OLG Hamm nach. Auch bei einem Pauschalhonorar und
einer 38-fachen Überschreitung der gesetzlichen Höchstgebühr
könne eine starre Kappung des Honorars nicht mit § 3 Abs. 3
BRAGO (jetzt § 3 a Abs. 2 RVG) gerechtfertigt werden (OLG
Hamm AnwBl 2008, 546). Egal ob Zeit- oder Pauschalhonorar:
Entscheidend käme es auf den (Zeit-)Aufwand des Anwalts im
Mandat an. Dieses Urteil hat der IX. Zivilsenat des BGH nun
aus prozessualen Gründen teilweise aufgehoben und an das
OLG Hamm zurückverwiesen.

Seine Entscheidung nutzt der Senat für den Hinweis, dass
er zwar „derzeit“ keinen Anlass sehe, von der Kappungsgrenze
abzurücken. Gleichzeitig sieht er aber Klärungsbedarf, ob die
Voraussetzungen für ein Überschreiten der Kappungsgrenze
erleichtert werden sollten. Bislang sind Ausnahmen nur bei
ganz ungewöhnlichen, geradezu extremen einzelfallbezogenen
Umständen möglich. Daran soll „möglicherweise nicht in vol-
lem Umfang festgehalten werden“, orakelt der BGH. Das Urteil
des OLG Hamm hat zumindest hier Wirkung gezeigt: Die Rich-
ter des OLG hatten sehr sorgfältig und ausführlich dargelegt,
welchen Aufwand der Anwalt für seinen Mandanten entfaltet
hatte und warum dieser auch voll und ganz angemessen gewe-
sen war – und deshalb zu vergüten sei.

Was bleibt? Der IX. Zivilsenat hat vermieden, seine Recht-
sprechung aus dem Jahre 2005 selbst verfassungsrechtlich zu
überprüfen. Das bleibt nun dem Bundesverfassungsgericht vor-
behalten, dass über eine Verfassungsbeschwerde in einem ande-
ren Kappungsfall zu entscheiden hat (1 BvR 1342/07, siehe dazu
auch die Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins
Nr. 27/08).
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Verfassungsbeschwerde gegen
abgelehnten Befangenheitsantrag
ZPO § 46 Abs. 2, §§ 321 a, 522 Abs. 2; GG Art. 2 Abs. 1, Art. 103 Abs. 1

Die Anhörungsrüge gemäß § 321 a ZPO ist der statthafte Rechts-
behelf gegen die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs wegen
Befangenheit eines Richters durch ein OLG, da diese Zwischen-
entscheidung keinem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf unterliegt.
Gegen den Zurückweisungsbeschluss kann selbständig Verfas-
sungsbeschwerde eingelegt werden.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, Beschl. v. 12.1.2009 – 1 BvR 3113/08

Aus den Gründen: I. Die Verfassungsbeschwerde betrifft unter an-
derem die Verwerfung einer fachgerichtlichen Anhörungsrüge als
unstatthaft nach Zurückweisung eines gegen Richter am Oberlan-
desgericht gerichteten Ablehnungsgesuchs.

1. Die Beschwerdeführer machten im Ausgangsverfahren
gegenüber den Beklagten Schadensersatzansprüche wegen be-
haupteter Mängel einer von den Beklagten erworbenen Doppel-
haushälfte geltend. Das Landgericht wies die Klage ab. Gegen
das Urteil richtet sich die beim Oberlandesgericht anhängige
Berufung der Beschwerdeführer, mit welcher sie ihr Klageziel
weiterverfolgen. Auf die Mitteilung des Berufungsgerichts
durch den Senatsvorsitzenden, dass die Zurückweisung der Be-
rufung durch einstimmigen Beschluss gemäß § 522 Abs. 2
ZPO beabsichtigt sei, lehnten die Beschwerdeführer den Se-
natsvorsitzenden wegen Besorgnis der Befangenheit ab. Das
Oberlandesgericht wies das Ablehnungsgesuch unter Mitwir-
kung anderer Richter zurück. Daraufhin lehnten die Beschwer-
deführer „den gesamten Senat“ wegen Besorgnis der Befangen-
heit ab.

2. Mit dem angegriffenen Beschluss vom 30. September
2008 wies das Oberlandesgericht – ebenfalls unter Mitwirkung
anderer Richter – auch diesen Antrag als unbegründet zurück
und ließ die Rechtsbeschwerde nicht zu.

3. Die Beschwerdeführer erhoben gegen diesen Beschluss
eine Anhörungsrüge, welche das Oberlandesgericht mit dem
angegriffenen Beschluss vom 28. Oktober 2008 als unzulässig
zurückwies. Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende
Entscheidung finde die Anhörungsrüge gemäß § 321 a Abs. 1
Satz 2 ZPO nicht statt. Unter dem Gesichtspunkt der Gegen-
vorstellung bleibe es bei der Würdigung, dass Gründe für eine
Besorgnis der Befangenheit nicht vorlägen.

4. Die Beschwerdeführer rügen mit ihrer Verfassungs-
beschwerde eine Verletzung von Art. 19 Abs. 4, Art. 20 Abs. 3,
Art. 101 Abs. 1 Satz 2 und Art. 103 Abs. 1 GG durch die Be-
schlüsse des Oberlandesgerichts vom 30. September 2008 und
28. Oktober 2008.

II. Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung
anzunehmen. Ihr kommt weder grundsätzliche Bedeutung im
Sinne des § 93 a Abs. 2 Buchstabe a BVerfGG zu noch ist ihre
Annahme gemäß § 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG zur
Durchsetzung der als verletzt gerügten Rechte angezeigt. Die
Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg.

1. Allerdings hat das Oberlandesgericht mit der Zurückwei-
sung der Anhörungsrüge als unstatthaft den Anforderungen,
welche sich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Recht auf effektiven Rechtsschutz gemäß
Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip
und dem Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs gemäß
Art. 103 Abs. 1 GG an die Auslegung und Anwendung von
§ 321 a ZPO ergeben, nicht hinreichend Rechnung getragen.

a) § 321 a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO sieht die Anhörungsrüge
als statthaften Rechtsbehelf vor, wenn kein anderer Rechts-
behelf gegen eine Entscheidung gegeben ist. Nach § 321 a
Abs. 1 Satz 2 ZPO findet die Anhörungsrüge gegen eine der
Endentscheidung vorausgehende Entscheidung nicht statt.

Diese Einschränkung der Anhörungsrüge in § 321 a Abs. 1
Satz 2 ZPO ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts bei verfassungskonformer Auslegung auf solche
Zwischenentscheidungen zu begrenzen, die im Hinblick auf
mögliche Gehörsverletzungen im weiteren fachgerichtlichen
Verfahren noch überprüft und korrigiert werden können (vgl.
BVerfGE 119, 292 <301>). Der Grundsatz des effektiven Rechts-
schutzes in Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG steht einer Aus-
legung der Norm entgegen, nach der Entscheidungen, die ein
selbständiges Zwischenverfahren mit Bindungswirkung für das
weitere Verfahren abschließen, nicht mit der Anhörungsrüge
angegriffen werden könnten (vgl. BVerfGE 119, 292 <301>). In-
sofern laufen die Maßstäbe zur Beurteilung der Zulässigkeit ei-
ner Verfassungsbeschwerde gegen selbständige Zwischenent-
scheidungen mit den verfassungsrechtlichen Anforderungen an
die fachgerichtliche Beurteilung der Statthaftigkeit einer Anhö-
rungsrüge gegen die ein Zwischenverfahren beendende Ent-
scheidung gleich (vgl. BVerfGE 119, 292 <300 f.>).

b) Fachgerichtlicher Rechtsschutz gegen eine mögliche
Gehörsverletzung im Zwischenverfahren der Richterablehnung
ist daher – wie bei allen sonstigen Zwischenverfahren auch –
nach dem Grundsatz des wirkungsvollen Rechtsschutzes in
Verbindung mit Art. 103 Abs. 1 GG notwendig, wenn in diesem
Zwischenverfahren abschließend und mit Bindungswirkung
für das weitere Verfahren über den Ablehnungsantrag befun-
den wird und die Entscheidung später nicht mehr im Rahmen
einer Inzidentprüfung korrigiert werden kann (vgl. BVerfGE
119, 292 <299>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten
Senats vom 31. Juli 2008 – 1 BvR 416/08 –, juris, Rn. 26). Die
insoweit abweichende frühere fachgerichtliche Rechtsprechung
ist überholt (BGH, Beschluss vom 25. April 2007 – AnwZ (B)
102/05 –, NJW 2007, S. 3786 f.; BAG, Beschluss vom 14. Fe-
bruar 2007 – 5 AZA 15/06 (B) –, NJW 2007, S. 1379 f.; so auch:
Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 27. Aufl. 2009, § 46 Rdnr. 14 a).

c) Bei der verfahrensgegenständlichen Zurückweisung der
Ablehnung von Richtern am Oberlandesgericht handelt es sich
um eine nach den einschlägigen Vorschriften der Zivilprozess-
ordnung und der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für
das weitere Verfahren bindende Entscheidung.

aa) Die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs ist unan-
fechtbar, da sie keinem Rechtsmittel oder Rechtsbehelf mehr
unterliegt. Nur der einen Ablehnungsantrag zurückweisende
Beschluss des Amts- oder Landgerichts in erster Instanz, nicht
jedoch Beschlüsse des Oberlandesgerichts können gemäß § 46
Abs. 2 ZPO in Verbindung mit § 567 Abs. 1 Nr. 1 ZPO mit der
sofortigen Beschwerde angefochten werden (vgl. BGH, Be-
schluss vom 8. November 2004 – II ZB 24/03 –, NJW-RR 2005,
S. 294 <295>; Hüßtege, in: Thomas/Putzo, ZPO, 29. Aufl. 2008,
§ 46 Rn. 7 f.; Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 27. Aufl. 2009, § 46
Rn. 14 a). Die Rechtsbeschwerde ist unstatthaft, weil sie nicht
zugelassen wurde (§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ZPO). Ein Rechts-
mittel gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist im
Gesetz – was verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist
(vgl. BVerfGE 107, 395 <402>) – nicht vorgesehen. Eine „außer-
ordentliche“ Beschwerde neben den gesetzlich normierten
Rechtsmitteln kommt nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs nicht in Betracht (vgl. BGH, Beschluss vom 8. No-
vember 2004 – II ZB 24/03 –, NJW-RR 2005, S. 294 <295>).

bb) Die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs kann auch
im weiteren Verfahren nicht mehr auf ihre Richtigkeit oder auf
eine mögliche Gehörsverletzung überprüft werden.
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Wird die Berufung wie beabsichtigt durch Beschluss nach
§ 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückgewiesen, so ist die Überprü-
fung der Zwischenentscheidung durch ein Rechtsmittelgericht
infolge der Unanfechtbarkeit der Hauptsacheentscheidung ge-
mäß § 522 Abs. 3 ZPO ausgeschlossen.

Sollte abweichend von dem erteilten Hinweis eine ihrerseits
anfechtbare Hauptsacheentscheidung getroffen werden, würde
§ 557 Abs. 2 ZPO nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs eine Inzidentprüfung der unanfechtbaren Zwischenent-
scheidung des Oberlandesgerichts durch das Revisionsgericht
im Rahmen eines Rechtsmittels gegen die von den erfolglos ab-
gelehnten Richtern getroffene Hauptsacheentscheidung aus-
schließen (vgl. BGH, Beschluss vom 8. November 2004 – II ZB
24/03 –, NJW-RR 2005, S. 294 <295>; BGH, Beschluss vom 18.
Oktober 2006 – XII ZB 244/04 –, NJW-RR 2007, S. 411; BGH, Be-
schluss vom 30. November 2006 – III ZR 93/06 –, NJW-RR 2007,
S. 775 <776>; ebenso: BSG, Beschluss vom 29. März 2007 – B 9a
SB 18/06 B –, NZS 2008, S. 331 <332>; BAG, Beschluss vom 23.
September 2008 – 6 AZN 84/08 –, juris, Rn. 5; Bork, in: Stein/Jo-
nas, ZPO, Bd. 2, 22. Aufl. 2004, § 46 Rn. 8; Hüßtege, in: Thomas/
Putzo, ZPO, 29. Aufl. 2008, § 46 Rn. 7; Baumbach/Lauterbach/
Albers/Hartmann, ZPO, 67. Aufl. 2009, § 46 Rn. 13). Dies gilt
auch dann, wenn wie im vorliegenden Fall die Rechtsbeschwerde
gegen die Zwischenentscheidung nicht zugelassen wurde (vgl.
BGH, Beschluss vom 30. November 2006 – III ZR 93/06 –, NJW-
RR 2007, S. 775 <776>).

Der Bundesgerichtshof folgt insoweit ausdrücklich nicht ei-
ner in der Literatur vertretenen Auffassung, nach der eine inzi-
dente Prüfung des erfolglos vor dem Oberlandesgericht geltend
gemachten Ablehnungsgrundes im Revisionsverfahren gegen
die instanzbeendende Entscheidung durchzuführen sei, wenn
die Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung im Zwischenver-
fahren nicht zugelassen wurde (vgl. Vollkommer, in: Zöller,
ZPO, 27. Aufl. 2009, § 46 Rn. 14 a; Heinrich, in: Musielak,
ZPO, 6. Aufl. 2008, § 46 Rn. 4; Gehrlein, in: Münchener Kom-
mentar ZPO, Bd. 1, 3. Aufl. 2008, § 46 Rn. 2).

Etwas anderes folgt auch nicht aus der Entscheidung der 3.
Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom
27. November 2006 (1 BvR 2719/06). Dort wurde zwar davon aus-
gegangen, dass die Frage der Befangenheit zunächst im fachge-
richtlichen Rechtszug mit der Anfechtung der Endentscheidung
des Berufungsgerichts einer Inzidentkontrolle durch das Revisi-
onsgericht zuzuführen sei (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer
des Ersten Senats vom 27. November 2006 – 1 BvR 2719/06 –,
NJW-RR 2007, S. 409 <410> mit Bezugnahme auf: Vollkommer,
NJW 2001, S. 1827 <1831>; Vollkommer, in: Zöller, ZPO, 25.
Aufl. 2005, § 46 Rn. 14 a; Heinrich, in: Musielak, ZPO, 5. Aufl.
2007, § 46 Rn. 4). Die Entscheidung berücksichtigt jedoch noch
nicht die oben dargestellte Entwicklung in der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs und ist im Übrigen auch durch die Se-
natsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Okto-
ber 2007 (BVerfGE 119, 292) überholt. Da sich der Kammer-
beschluss vom 27. November 2006 auf die Wiedergabe der
einfachrechtlichen Auslegung von § 557 Abs. 2 ZPO beschränkt
hat, kann ihm auch keine Aussage dahingehend entnommen
werden, dass eine inzidente Überprüfung der Zwischenentschei-
dung in der Revisionsinstanz aus verfassungsrechtlicher Sicht
geboten wäre (missverständlich insoweit: Vollkommer, in:
Zöller, ZPO, 27. Aufl. 2009, § 46 Rn. 14a).

Die vom Bundesgerichtshof in Fällen der prozessualen
Überholung der gegen die erstinstanzliche Ablehnungsent-
scheidung gerichteten Beschwerde aus prozessökonomischen
Gründen für den Berufungsrechtszug zugelassene Ausnahme
greift ersichtlich nicht ein (vgl. BGH, Beschluss vom 18. Okto-
ber 2006 – XII ZB 244/04 –, NJW-RR 2007, S. 411).

Die Zurückweisung des Ablehnungsgesuchs war daher un-
abhängig davon, ob die Hauptsacheentscheidung durch Urteil

oder Beschluss getroffen wird, für das weitere Verfahren bin-
dend. Sie stellt in verfassungskonformer Auslegung von § 321 a
Abs. 1 Satz 2 ZPO eine mit der Anhörungsrüge angreifbare
Entscheidung dar.

2. Die Verfassungsbeschwerde war dennoch nicht zur Ent-
scheidung anzunehmen, weil dies nicht zur Durchsetzung der
als verletzt gerügten Grundrechte der Beschwerdeführer ange-
zeigt ist (§ 93 a Abs. 2 Buchstabe b BVerfGG).

Zwar sind Entscheidungen der Fachgerichte über Ableh-
nungsgesuche jedenfalls dann, wenn sie wie vorliegend Bin-
dungswirkung für das weitere Verfahren entfalten, über eine
wesentliche Rechtsfrage abschließend befinden und in weiteren
Instanzen nicht mehr nachgeprüft und korrigiert werden
können, selbständig mit der Verfassungsbeschwerde anfechtbar
(vgl. BVerfGE 21, 139 <143 f.>; 24, 56 <60 f.>; 119, 292 <294>).
Gleichermaßen gilt dies für die im Richterablehnungsverfahren
ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts über die von
den Beschwerdeführern erhobene Anhörungsrüge (vgl.
BVerfGE 119, 292 <295>).

Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch unzulässig, weil sie
nicht in einer § 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG
genügenden Weise begründet wurde. Sie ist auch in der Sache
ohne Aussicht auf Erfolg. Dies gilt insbesondere im Blick auf
die Behandlung der Anhörungsrüge der Beschwerdeführer als
unstatthaft. Das Oberlandesgericht hat die mit dieser Rüge zu-
gleich verbundene Gegenvorstellung nach inhaltlicher Prüfung
für unbegründet erachtet und dargelegt, dass die von den Be-
schwerdeführern vorgetragenen Argumente bereits in dem an-
gegriffenen Beschluss vom 30. September 2008 berücksichtigt
worden seien. Dies lässt erkennen, dass mit der Anhö-
rungsrüge eine entscheidungserhebliche Verletzung des An-
spruchs auf rechtliches Gehör nicht dargelegt wurde mit der
Folge, dass die Rüge auch bei unterstellter Statthaftigkeit man-
gels ausreichender Begründung unzulässig, jedenfalls aber un-
begründet gewesen wäre.

Von einer weiteren Begründung wird nach § 93 d Abs. 1
Satz 3 BVerfGG abgesehen.

Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

Anmerkung der Redaktion: Die Entscheidung schafft eine erfreu-
liche Klarstellung für die forensische Praxis: Die Zurückweisung
eines Ablehnungsgesuchs gegen einen Richter kann nach einer
erfolglosen Anhörungsrüge mit der Verfassungsbeschwerde ange-
griffen werden. Allerdings hat diese nur dann Aussicht auf Erfolg,
wenn die Verletzung spezifischen Verfassungsrechts gerügt wird
und dies eingehend und überzeugend begründet wird.

Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde gegen selbstän-
dige Zwichenentscheidungen behandelt Zuck in diesem Heft
ab Seite 332 ausführlich.

Anhörungsrüge gegen abgelehnten
Befangenheitsantrag
StPO §§ 24, 25, 356 a

Gegen die Entscheidung des Revisionsgerichts über einen Befan-
genheitsantrag ist allein die – befristete – Anhörungsrüge gemäß
§ 356 a StPO statthaft.
BGH, Beschl. v. 6.2.2009 – 1 StR 541/08

Anmerkung der Redaktion: Der Volltext der Entscheidung ist im
Internet abrufbar unter www.anwaltsblatt.de.
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Pauschale Weigerung zur Termins-
verlegung begründet Befangenheit
ZPO § 42 Abs. 2

Beantragt eine Partei Terminsverlegung wegen einer Fortbildung
des Anwalts, so stellt die Ablehnung des Antrags als „ständige
Praxis der Kammer“ einen Befangenheitsgrund dar.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 14.1.2008 – 9 W 32/07

Aus den Gründen: Das Rechtsmittel ist zulässig, insbesondere an
sich statthaft (§ 46 II 2. Alt. ZPO) sowie form- und fristgerecht
eingelegt worden (§ 569 ZPO). Der Sache nach ist es jedoch unbe-
gründet. Es liegt kein Grund (mehr) vor, der geeignet ist, Miss-
trauen gegen die Unparteilichkeit des Vorsitzenden Richters am
Landgericht ... zu rechtfertigen (§ 42 II ZPO).

Der Klägerseite ist darin zuzustimmen, dass nach Lage der
Dinge der beantragten Verlegung des für den 6.11.2007 anbe-
raumten frühen ersten Termins hätte entsprochen werden
müssen. Nach wohl überwiegender Meinung stellt es einen er-
heblichen Grund im Sinne von § 227 I ZPO dar, wenn der Pro-
zessbevollmächtigte durch Urlaub an der Wahrnehmung des an-
beraumten Termins gehindert ist (Zöller-Stöber ZPO, 26. Aufl.,
§ 227 Rn 6). Nichts anderes kann für die Verhinderung durch
eine Fortbildungsveranstaltung gelten. Die Verlegung kann im
Regelfall auch nicht mit der Begründung verweigert werden, ei-
ner der Sozii des verhinderten Prozessbevollmächtigten könne
die Vertretung übernehmen. Die vertretene Partei darf regelmä-
ßig erwarten, im Termin von demjenigen Anwalt vertreten zu
werden, der die Sachbearbeitung des Mandats übernommen hat
(Zöller aaO; Thomas/Putzo ZPO, 28. Aufl., § 227 Rn 6; in diesem
Sinne auch Musielak ZPO, 5. Aufl., § 227 Rdnr 5).

Der abgelehnte Richter hätte eine Verlegung des Termins
umso mehr in Erwägung ziehen müssen, als es hier die Kläger-
seite war, die um eine Verlegung gebeten hatte, der Antrag un-
mittelbar nach Zugang der Verfügung gestellt wurde und die
Verlegung mit wenig Aufwand möglich gewesen wäre. Eine
hiervon abweichende „ständige Praxis“ der Kammer des abge-
lehnten Richters kann für den Regelfall nicht akzeptiert wer-
den. Letztendlich hat die Verweigerung der Terminsverlegung
durch den hierdurch herausgeforderten Befangenheitsantrag
und dem sich anschließenden Beschwerdeverfahren zu einem
Aufwand geführt, der einer prozessökonomischen Betrach-
tungsweise nicht standhält. Zudem hat gerade die Verweige-
rung eine Verzögerung des Verfahrens bewirkt, um deren Ver-
meidung der abgelehnte Richter bemüht war.

Ob eine Terminsverlegung bei Vorliegen anderer Umstände
im Einzelfall ausnahmsweise doch mit der von dem abgelehnten
Richter vertretenen Begründung verweigert werden kann, muss
hier nicht entschieden werden. Die ermessensfehlerhafte Verwei-
gerung der Verlegung eines Termins kann einen Ablehnungs-
grund nach § 42 II ZPO darstellen (Zöller-Vollkommer § 42 Rdnr
23 – mit weiteren Nachweisen), zumal ein Rechtsmittel gegen die
Verweigerung gemäß § 227 IV ZPO nicht gegeben ist.

Vorliegend ist die Sachlage indes anders zu beurteilen,
nachdem der abgelehnte Richter den streitbefangenen Termin
mit Verfügung vom 1.11.2007 aufgehoben hat. Anlass für die
Verlegung war zwar der Befangenheitsantrag; gleichwohl ist
hierdurch das Rechtsschutzbedürfnis für das Ablehnungsge-
such des Klägers entfallen, da seinem Antrag auf Terminsver-
legung faktisch entsprochen wurde.

Eine darüber hinausgehende Besorgnis für die Befangenheit
des abgelehnten Richters ist nicht erkennbar und wird von dem
Kläger auch nicht substantiiert geltend gemacht. Für seine Ver-
mutung, der abgelehnte Richter sei generell entweder gegen
die Kanzlei seines Prozessbevollmächtigten oder ihn selbst vor-
eingenommen, finden sich keine Anhaltspunkte.

Berichtigung

Interessenkollision bei doppelter
Treuhand des Anwalts
BRAO § 43 a Abs. 4; BORA § 3

Das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen ist verletzt,
wenn ein Anwalt bei der Abwicklung eines notariellen Kaufver-
trags treuhänderische Pflichten sowohl gegenüber seinem Man-
danten als auch dem Gegner gegenüber übernimmt. Die Einwilli-
gung der Parteien hebt die Interessenkollision nicht auf.
(Leitsatz der Redaktion)
AnwG Hamburg, Beschl. v. 10.6.2008 – II AnwG 21/07

Anmerkung der Redaktion: Im Februar-Heft, S. 143, ist die Ent-
scheidung des Hamburgischen Anwaltsgerichts (AnwG Hamburg
II AnwG 21/07) versehentlich nicht ganz vollständig abgedruckt
worden. Der vollständige Text der Entscheidung ist im Internet ab-
rufbar unter www.anwaltsblatt.de. Wir bitten um Entschuldigung.

Die Redaktion

MN Rechtsprechung

Fotonachweis

Seiten 318, 323, 325, 331, 339 (oben), 340 (1. Spalte und 2. Spalte oben), 341,
344, 346 (1. Spalte), 347 (1. Spalte), 353, 354 bis 363, 364, 365, 367, 369 (Ol-
bing), 375, 378, I, IV, VI, XLIV, XXXII: privat; Seiten 335, 336, 337, 338, 343, 345,
346 (2. Spalte), 347 (2. und 3. Spalte), 348, 354 bis 363, 366, 368: Andreas
Burkhardt/Berlin; Seite 339 (unten): SPD Europa; Seite 340 (2. Spalte unten):
Aris; Seite 349: Philipp v. Recklinghausen, Amnesty International; Seite 350:
Stuttgarter Anwaltverein; Seite 351: Anwaltverein Heidelberg; Seite 352: Deut-
sche Messe Hannover; Seite 360 (Badewitz): Sabine Münch/Berlin; Seite 360
(Büllesbach): Foto Kuester; Seite 361 (Nešković): Katja Julia Fischer; Seite 369
(Karikatur): Jürgen Dieko Müller/Berlin
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Grundgesetz

Eine Leseempfehlung zum 60. Ge-
burtstag des Grundgesetzes: Der Jurist
und Journalist Bommarius erzählt –
faktenreich, pointiert und deshalb
überhaupt nicht trocken, gleichwohl
präzise – die Gründungsgeschichte des
Grundgesetzes, wie Männer und
Frauen nach dem Ende der Nazi-Dikta-
tur eine demokratische Verfassung be-
raten haben. Er beschreibt Richtungs-
kämpfe und Zufälle, die zu dem
Grundgesetz von 1949 führten – und
er schildert, was aus der Verfassung
wurde und warum sie heute im „Bela-
gerungszustand“ ist. Spannende Ver-
fassungsgeschichte für Anwälte, die
aus dem Auge verloren haben, warum
sie einst Jura studieren wollten.

Der Grundgesetz-Kommentar wurde in
seiner zweiten Auflage stark erweitert.
Jeder Artikel wird auch mit Blick auf
die internationalen, supranationalen
und rechtsvergleichenden Bezüge be-
trachtet. Die Europäisierung des Ver-
fassungsrechts wird sichtbar. Ein Wer-
mutstropfen bleibt: Das Werk wird nur
geschlossen abgegeben.

Dieser Kommentar stellt die Grund-
züge dar: Ein schneller, aktueller Ein-
stieg ins Verfassungsrecht.

Menschenrechtskonvention

Die Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte ist
für Anwälte bislang nicht leicht zu-
gänglich, weil in vielen Fällen keine
deutschen Übersetzungen der Ent-
scheidungen vorliegen. Die Sammlung
will die Rechtsprechung durch wörtli-
che Übersetzung von Maßstab setzen-
den Urteilen unter Verwendung einer
einheitlichen Terminologie verfügbar
machen. Der erste Band enthält die ers-
ten 50 Urteile aus den Jahren 1960 bis
1982. Das Werk ist als Buch, als CD
oder in Kombination erhältlich.

Menschenrechte

Das Gefangenenlager Guantánamo der
USA auf Kuba galt als rechtsfreier
Raum. Doch ist das richtig? Die USA
standen unter der Regierung ihres ehe-
maligen Präsidenten George W. Bush
auf dem Standpunkt, durchaus ihren
völkerrechtlichen Verpflichtungen
nachzukommen – auch wenn der Rest
der aufgeklärten Welt heftig widerspro-
chen hat. Eine (mit Anhang) mehr als
600 Seiten starke Dissertation an der
Berliner Humboldt-Universität hat nun
untersucht, ob es einen universellen
Katalog von Menschenrechten gibt.
Das (lesenswerte) ernüchternde Ergeb-
nis: wohl nicht. Der Autor zeigt aber ei-
nen (idealistischen) Weg auf, wie im
Völkerrecht ein Konsens gefunden wer-
den könnte. Ob der Diskurs zwischen
den Völkern allerdings wirklich die
Menschenrechte auf Dauer sichert?
Eine sehr nachdenkliche Arbeit für An-
wälte, die über den Tellerrand des All-
tags schauen und sich für die Men-
schenrechte interessieren.

Europarecht

Das Werk gibt einen Überblick über
die neue Verordnung EG Nr. 861/2007
zur Einführung eines Europäischen
Verfahrens für geringfügige Forderun-
gen. Die Small Claims Verordnung ist
seit 1.1.2009 in Kraf. Der Gang des
neuen Verfahrens wird anhand eines
exemplarischen Beispielfalls erläutert,
wobei eventuell bestehende Besonder-
heiten innerhalb der einzelnen Mit-
gliedstaaten in der Darstellung berück-
sichtigt sind. Formblätter zum Antrag,
zur Aufforderung des Gerichts, zur Be-
stätigung eines Urteils sowie praktische
Tipps runden das Werk ab.

Insolvenzrecht

Das Werk berücksichtigt unter ande-
rem Änderungen des Gesetzes zum
Pfändungsschutz der Altersvorsorge,
des Gesetzes zur Vereinfachung des
Insolvenzverfahrens sowie des Regie-
rungsentwurfs eines Gesetzes zur Ent-
schuldung mittelloser Personen, zur
Stärkung der Gläubigerrechte sowie
zur Regelung der Insolvenzfestigkeit
von Lizenzen. Dabei werden die
Themen Schuldnerberatung, Insol-
venzanfechtung, Echte und unechte
Masseverbindlichkeiten u. v. m. aufge-
griffen. Außerdem gibt es viele prak-
tische Beispiele, Übersichten zur
Verdeutlichung komplexer Zusammen-
hänge, Hinweise auf Haftungsfallen,
häufig gemachte Fehler und wichtige
Aspekte sowie Checklisten und Muster-
formulierungen.

Das Grundgesetz
von Christian Bommarius;
Berlin: Rohwolt, 2009; 288 S.,
geb.; 978-3-87134-563-0;
19,90 Euro.

Grundgesetz, Band I-III
(inkl. Supplementum
2007)
hrsg. von Horst Dreier; 2. Aufl.;
T�bingen: Mohr Siebeck, 2008;
CLIII, 6034 S., geb.;
978-3-16-148232-8; 636,00 E.

Grundgesetz
von hrsg. von Helge Sodan;
M�nchen: C. H. Beck, 2009;
XXV, 760 S., geb.;
978-3-406-58070-3; 29,00 E.

Europ�ischer Gerichtshof
f�r Menschenrechte:
Deutschsprachige
Sammlung … EGMR-E 1
von hrsg. von Erika Engel/
Norbert Paul Engel; Kehl:
N. P. Engel, 2008; XVI, 752 S.,
geb.; 978-3-88357-140-9;
68,00 Euro.

Der Schutz der
Menschenrechte im
Lichte von GuantÆnamo
von Matthias Hucke; Saar-
br�cken: VDM Verlag Dr. M�ller,
2008; 608 S., brosch.;
978-3-8364-4835-2;
79,00 Euro.

Small Claims Verordnung
von Hans-Peter Mayer/Julia
Lindemann/ Georg Haibach;
M�nchen: C. H. Beck, 2009;
XVI, 232 S, kart.;
978-3-406-58228-8; 38,00 E.

Anwalts-Handbuch
Insolvenzrecht
von Hans P. Runkel; 2. Aufl.;
K�ln: Verlag Dr. Otto Schmidt,
2008; 2.400 S., Lexikonformat,
geb.; 978-3504-18053-9;
149,00 Euro.
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Anwaltspraxis

Das Buch enthält über 600 Stichwörter
zum Steuerrecht für Freiberufler. Die
Neuauflage berücksichtigt unter ande-
rem die Abgeltungssteuer, das Alters-
einkünftegesetz, die Erbschaftsteuerre-
form, die steuerliche Berücksichtigung
von Kinderbetreuungskosten sowie die
Unternehmensteuerreform 2008. Zahl-
reiche Beispiele, Gestaltungshinweise
und Praxistipps runden das Werk ab.

Das Bundesministerium der Justiz ist
die zentrale Rechtsprüfungsinstanz in-
nerhalb der Bundesregierung und soll
sicherstellen, dass die Entwürfe allen
rechtlichen und formalen Ansprüchen
genügen. Das Handbuch gibt all-
gemeine Empfehlungen für das Formu-
lieren von Rechtsvorschriften, auch für
die Änderungen von Gesetzentwürfen
im Gesetzgebungsverfahren. Der Blick
auf die Gesetzgebung ist für Anwälte
reizvoll, die häufig Verträge gestalten.

Die Neuauflage enthält rund 1.100
Muster für über 50 anwaltliche Tätig-
keitsgebiete, die auch auf der beigefüg-
ten CD-Rom enthalten sind. Wichtige
Gesetzesänderungen wie das Unter-
haltsrechtsänderungsgesetz, das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz, die
Regelungen zum Erfolgshonorar und
vieles mehr sind eingearbeitet.

Arbeitsrecht

Der Kommentar enthält die zentralen
Gesetze des Arbeitsrechts vollumfäng-
lich und thematisch angrenzende Ge-
setze auszugsweise entsprechend ihrer
Bedeutung für das Arbeitsrecht kom-
mentiert. Neben dem materiellen Recht
wird auch das Prozessrecht behandelt,
neben dem nationalen das europäische
Arbeitsrecht. Die Darstellung des deut-
schen IPR hilft dem Leser auch bei Fäl-
len mit Auslandsberührung weiter. In
der dritten Auflage des Werkes neu
aufgenommen wurden eine Kommen-
tierung zum Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), systematische
Kommentierungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), des Gesetzes
über die Mitbestimmung bei einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung
(MgVG) und des Gesetzes über die Be-
teiligung der Arbeitnehmer in einer
Europäischen Gesellschaft (SEBG).
Übersichten, Checklisten, Musterfor-
mulierungen und Beispiele runden das
Werk ab.

Das vorliegende Werk erläutert das
Zeitarbeitsrecht, ausgehend von Hand-
lungs-, Problem- und Entscheidungs-
feldern. Die Autoren gehen außerdem
auf Themen wie Materien des allgemei-
nen Arbeitsrechts, sowie die Auswir-
kungen neuerer Entwicklungen im Ar-
beitsrecht ein. Strittige Fragen werden
vorrangig anhand der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts behandelt.
Einbezogen sind auch steuer- und sozi-
alversicherungsrechtliche Besonderhei-
ten der Zeitarbeit.

Familienrecht

Das Werk informiert über die Neu-
regelungen der Unterhaltsrechtsreform
2008. Das Buch stellt neue Regelungen
dar und analysiert die entstehenden
Probleme für die Praxis. Gleichzeitig
werden Lösungsvorschläge und neue
Berechnungsmethoden angeboten.

Das Werk betrachtet das Mandats-
verhältnis im internationalen Bereich
und geht dabei unter anderem auf
anwendbares Sachrecht, gerichtliche
Zuständigkeit und Anwaltshaftung/-
haftpflicht ein. Außerdem sind Grund-
lagen für gerichtliches Tätigwerden im
Familienverfahren sowie Länderbe-
richte aus ganz Europa enthalten.

Das Handbuch enthält Informationen
über verfahrensrechtliche Grundlagen
und Besonderheiten und bietet damit
eine Übersicht über die Anerkennung
in- und ausländischer Entscheidungen
sowie deren Vollstreckung. Darüber
hinaus werden familienrechtliche
Bezüge im Internationalen Privatrecht
berücksichtigt. Die beigefügte CD-ROM
gibt den Inhalt des Handbuchs wieder.
Die zitierten Entscheidungen sind mit
Volltexten oder Leitsätzen verknüpft.
Checklisten sowie Antrags- und Klage-
muster sind ebenfalls enthalten.

Steuern f�r Freiberufler
von A … Z
von Holger Meyer; 5., erw. Aufl.;
M�nchen: C. H. Beck, 2008; XX,
518 S., kart.;
978-3-406-55527-5; 14,90 E.

Handbuch der
Rechtsf�rmlichkeit
vom Bundesministerium der
Justiz; 3. Aufl.; K�ln: Bundes-
anzeiger, 2008; 296 S., kart.;
978-3-89817-697-2; 34,80 Euro.

Anwalt Formulare
von Thomas Heidel/Stephan
Pauly/Angelika Amend; 6. Aufl.;
Bonn: Deutscher Anwaltverlag,
2009; 2.880 S., geb.; inkl. CD-
ROM; 978-3-8240-0874-2;
168,00 Euro.

Arbeitsrecht Kommentar
hrsg. von Martin Henssler/
Heinz Josef Willemsen/Heinz-
J�rgen Kalb; 3., neu bearb.
Aufl.; K�ln: Dr. Otto Schmidt,
2008; 2.255 S., geb.;
978-3-504-42659-0;
149,00 Euro.

Zeitarbeit
von Wolfgang B�hm/J�rg
Hennig/Cornelius Popp; K�ln:
Luchterhand, 2008; 360 S.,
geb.; 978-3-472-06974-4;
36,00 Euro.

Unterhaltsrecht aktuell.
Die Auswirkungen der
Unterhaltsreform auf die
Beratungspraxis
hrsg. von Dr. Lore Maria
Peschel-Gutzeit; Baden-Baden:
NOMOS, 2008; 171 S., kart.;
978-3-8329-2220-7; 29,00 Euro.

Ehe- und Familiensachen
in Europa
von Kai Breuer; Bielefeld:
Gieseking, 2008; XXXVII, 581 S.,
kart.; 978-3-7694-1033-4;
78,00 Euro.

Familiensachen mit
Auslandsber�hrung
von Martin Streicher/Josefine
K�blitz; K�ln: Deubner, 2008;
500 S., kart.; inkl. CD-ROM;
978-3-88606-685-8; 98,00 E
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MN Bücher & Internet

Verkehrsrecht
im Internet

Die meisten Internetseiten zum Ver-
kehrsrecht konzentrieren sich auf das
Straßenverkehrsrecht. Seiten zu Stra-
ßen- und Wegerecht, Luftfahrt- und Ei-
senbahnrecht sind deutlich weniger ver-
treten und werden nicht berücksichtigt.

Verkehrslexikon
9 www.verkehrslexikon.de

Das Lexikon wird von Rechtsanwalt
Hans-Georg Giese in Brandenburg be-
trieben und enthält für zahlreiche Be-
griffe von A–Z jeweils eine kurze, all-
gemeine Erläuterung und Hinweise auf
einschlägige Urteile.

Juralotse
9 www.jura-lotse.de/Links/
Rechtsgebiete/Verkehrsrecht/
Sucht man erste Informationen inner-
halb des Verkehrsrechts, kann der Ein-
stieg über Angebote wie Juralotse hilf-
reich sein. Die Trefferseiten werden
redaktionell bearbeitet und inhaltlichen
Themengebieten zugeordnet, was ent-
sprechend dem Selbstverständnis eines
juristischen Web-Kataloges zu sehr spe-
zifisch Treffern führen sollte. Rubriken,
die für die Suche zur Auswahl stehen,
sind u. a.: Drogenkonsum, Führer-
schein, Geschwindigkeitsmessungen,
Gesetze, Parkverstoß und Urteile.

Amtliche Seiten
9 www.bmvbs.de
Hier findet sich die offizielle Seite des
Bundesministeriums für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung zum aktuellen
sowie den alten Bußgeldkatalog und
eine ausführliche Sammlung zu Geset-
zen, Verordnungen und Richtlinien.

Die Navigation erfolgt über den lin-
ken Frame, wo Rubriken aufgelistet
sind. Neben dem Bereich Verkehr kann
auch über eine thematische Register-
funktion in der Rubrik A–Z nach Ein-
trägen auf den Ministeriumsseiten zu
bestimmte Themen gesucht werden.

9 www.verkehrsblatt.de

Das Amtsblatt des Bundesverkehrs-
ministeriums findet sich unter dieser
Domain mit dem Inhaltsverzeichnis der
aktuellen Ausgabe. Für das nächste
Heft ist bereits die Vorschau einsehbar.
Leider sind hier keine Volltexte hinter-
legt. Die Verlagsseiten ermöglichen

immerhin im Archiv eine Fundstellen-
suche zu den amtlichen Bekannt-
machungen der älteren Ausgaben.

Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des
DAV – nicht nur für Mitglieder
9 http://verkehrsanwaelte.de/
Interessant ist hier z. B. das Angebot,
aktuelle Urteile zum Verkehrsrecht als
RSS-Feed zu abonnieren (RSS Feeds
sind in der März-Ausgabe des Anwalts-
blatts besprochen worden). Die Urteile
sind thematisch gegliedert und können
nach Themenschwerpunkten, z. B. zu
Bußgeld, Strafsachen, Führerschein/
MPU und Sachverständige abonniert
werden.

In dem gut genutztes Forum für
Mitglieder sowie für interessierte Besu-
cher der Arbeitsgemeinschaft können
Betroffene und Geschädigte Erfahrun-
gen austauschen und die erste Einschät-
zung eines Verkehrsanwalts erhalten.
Der Link zu dem Forum befindet sich
rechts oben auf der Seite. Der rechte
Frame bietet eine Rubrik für Verkehrs-
anwälte, in der u. a. Veranstaltungs-
hinweise und Weiterbildungen der An-
waltakademie gelistet sind. Einige
Musterformulare, wie ein Unfallbericht,
auch zweisprachig, oder der Kaufvertrag
für einen Gebrauchtwagen können he-
runtergeladen werden.

Unter der Rubrik Presse sind Infor-
mationen zu aktuellen Gerichtsurteilen
aus allen Bereichen des Verkehrsrechts
und Verkehrsstrafrechts zu finden.

Beck Blog Verkehrsrecht
9 http://blog.beck.de/category/
verkehrsrecht/
Beck Blog selbst ist im März-Heft
zum Thema juristische Blogs bereits
einmal besprochen worden. Der Be-
reich Verkehrsrecht wird von Carsten
Krumm betreut, der seit 2002 Richter
am Amtsgericht in Lüdinghausen ist.
Zusätzlich bearbeitet Herr Krumm für
Lexis Nexis einige Paragrafen des
OWiG.

Die aktuellen Einträge finden sich
wie üblich auf der ersten Seite, die Bei-
träge selbst können auch über die
Rubriken Ordnungswidrigkeiten, Ver-
kehrsstrafrecht sowie Verkehrsverwal-
tungsrecht eingesehen werden. Das
Blog wird rege genutzt. Einträge und
Kommentare erfolgen täglich.

Kanzlei-Websites
9 www.strassenverkehrsrecht. net
Die Beiträge von Rechtsanwalt Dr. Die-
ter Heskamp aus Essen richten sich vor-
nehmlich an Verkehrsteilnehmer und
sind als Orientierung über verschiedene
Fragen des Straßenverkehrsrechts ge-
dacht. Neben den allgemeinen Rubri-
ken zum Verkehrsstrafrecht, zu Ord-
nungswidrigkeiten und zu Fragen rund
um die Fahrerlaubnis sowie ihren Ver-
lust gibt es auch eine Sammlung zur
Rechtsprechung. Die Urteile sind in
ähnliche Rubriken untergliedert, wie
die anderen Beiträge und je nach Ru-
brik von unterschiedlicher Aktualität.

9 www.brennecke-partner.de/
Rechtsinfos/Verkehrsrecht
Diese Seiten sind insgesamt sehr diffe-
renziert und ausführlich aufgebaut.
Themen im Verkehrsrecht sind das
Verkehrsstrafrecht und Ordnungswid-
rigkeitenverfahren, das verwaltungs-
gerichtliche Führerscheinverfahren, das
Recht der Kraftfahrtversicherung und
das Straßenverkehrshaftungsrecht. Die
weitaus meisten Einträge finden sich
zum Thema Unfall, Versicherung und
Fahrerlaubnis. Ist man auf der Ebene
des jeweiligen Themas angekommen,
werden die Einträge formal unterschie-
den, nach „Beiträgen der eigenen Auto-
ren“, „Leitsätzen, Urteilen, Infos“ und
„BGH-Urteilen, Beschlüssen“.

Deutsche Akademie für Verkehrs-
wissenschaft
9 www.deutsche-verkehrsakademie.de

Die Hamburger Akademie verfolgt einen
interdisziplinären Ansatz und veranstal-
tet zahlreiche Fortbildungen. Die wich-
tigste Veranstaltung der Akademie ist
der jährlich im Januar stattfindende
Deutsche Verkehrsgerichtstag in Goslar.
Die vollständigen Programme zu den
Kongressen und die Empfehlungen des
Verkehrsgerichtstags finden sich auf die-
sen Seiten.

Für das Anwaltsblatt im
Internet
Janine Ditscheid,
Dipl.-Biblio-
thekarin, K�ln
Sie erreichen die
Autorin unter der
E-Mail-Adresse
autor@anwaltsblatt.de.
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MN Schlusspl�doyer

Stellt sich den Fragen des Anwalts-
blatts: Rechtsanwalt Uwe Kappmeyer aus
Hannover ist Präsident des Nieder-
sächsischen Anwalt- und Notarverban-
des und als Obmann der Landesver-
bände gesetztes Mitglied im Vorstand
des Deutschen Anwaltvereins. Er ist
seit als 1987 Rechtsanwalt und arbeitet
als Partner in einer überörtlichen So-
zietät. Seine Schwerpunkte liegen auf
dem Gebiet Wirtschaftsrechts mit spe-
ditions- und transportrechlichem
Schwerpunkt. Die Mediation ist ihm
eine Leidenschaft. Uwe Kappmeyer ist
Mitglied im Deutschen Anwaltverein,
weil er die DAV-Mitgliedschaft als
Selbstverständlichkeit ansieht.

Warum sind Sie Anwalt geworden?

Freiheit gepaart mit Verantwortung
– das ist nicht zu überbieten und
Leben pur.

Schon einmal �berlegt die Zulassung
zur�ckzugeben?

Der Lotto-Jackpot wäre schon ver-
führerisch.

Ihr gr��ter Erfolg als Anwalt?

Zu lernen, zusammen mit dem
Mandanten auch mit Niederlagen
umzugehen.

Ihr Stundensatz?

Ist kein Geheimnis für den, der
mich danach fragt.

Ihr Traummandat?

Eine Mediation auf einer Segel-
yacht.

Was sollen Ihnen Ihre Kollegen einmal
nicht nachsagen?

Er sei doch nur Anwalt gewesen.

Welches Lob w�nschen Sie sich von
einem Mandanten?

Ein ehrliches „Danke“.

DAV-Haus
Littenstr. 11, 10179 Berlin

Deutscher Anwaltverein
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 1 90
dav@anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de

Redaktion Anwaltsblatt
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 03, Fax: - 1 91
anwaltsblatt@anwaltverein.de
www.anwaltsblatt.de

Deutsche Anwaltakademie
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 0, Fax: - 1 11
daa@anwaltakademie.de
www.anwaltakademie.de

Deutsche Anwaltadresse
Tel.: 0 30/ 72 61 53 - 1 70, - 1 71, Fax: - 1 77
adresse@anwaltverein.de

DAV-Anwaltausbildung
Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 1 88, Fax: - 1 63
anwaltausbildung@anwaltverein.de
www.dav-anwaltausbildung.de

Arbeitsgemeinschaften im DAV
Infos unter Tel.: 0 30/ 72 61 52 - 0, Fax: - 190

DAV B�ro Br�ssel
Tel.: + 32 (2) 2 80 28 - 12, Fax: - 13
bruessel@eu.anwaltverein.de,
www.anwaltverein.de/bruessel

Deutscher Anwaltverlag
Wachsbleiche 7, 53111 Bonn
Tel.: 02 28/ 9 19 11 - 0, Fax: - 23
kontakt@anwaltverlag.de,
www.anwaltverlag.de

Mitglieder Service

Mitglieder-Service

Bringen Sie sich in Erinnerung: Ihre Leistung spricht
f�r Sie, aber ein Pr�sent erh�ht die Bindung zu Ihrem
Mandanten. Ob K�hltasche oder Parkscheibe, ob
Wasserball oder Basecap, kleine Pr�sente aus der
DAV-Werbekampagne finden DAV-Mitglieder unter
http:///www.anwaltverein.de/leistungen/davshop.
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